TOP 5.2.1

Stadt Braunschweig 16-02527
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Erstellung eines Konzepts zur Einrichtung eines zentralen
Quartiersmanagements fiir das Westliche Ringgebiet im Rahmen
des Zukunftsbildes fir Braunschweig

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 27.06.2016
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 23.08.2016 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Stadtbezirksrat Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung, im Rahmen des
Zukunftsbildes fur Braunschweig ein Konzept zur Errichtung eines zentralen
Quartiersmanagements fur das Westliche Ringgebiet zu erstellen.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Mit dem ,Zukunftsbild fir Braunschweig® liegt ein kommunalpolitischer Kompass flr die
Stadtentwicklung bis zum Jahr 2030 vor. Das Zukunftsbild nimmt Schwerpunktsetzungen flr
das stadtpolitische Handeln vor und formuliert die funf GUbergeordneten
stadtentwicklungspolitischen Ziele fiir die nachsten 15 Jahre sowie zugehorige Strategien
und Handlungsauftrage.

Erarbeitet wurde das Zukunftsbild gemeinsam mit Birgerinnen und Blirgern sowie vielen
weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik etc. im
offenen Dialogformat ,Denk Deine Stadt” von September 2015 bis April 2016. Auf diese
Weise sind mehrere tausend Antworten auf die Frage, wie Braunschweig sich
weiterentwickeln soll, in Form von Winschen, Ideen und ganz konkreten Projektvorschlagen
zusammengekommen.

Mit dem Dialogformat wurden die mitunter ganz unterschiedlichen Vorstellungen der Akteure
zu Braunschweigs Zukunft zusammengebracht. Es galt daher zwischen den vielfaltigen
Ideen und Projektvorschlagen abzuwagen und Kompromisse einzugehen. Und da im
Ergebnis des Dialogformats ein Zukunftsbild fir die gesamte Stadt stehen sollte, wurden alle
Winsche, Ideen und Projekte schlieRlich zu Gbergeordneten Strategien und
Handlungsauftréagen zusammengefasst. Der raumliche Mal3stab ist entsprechend die
Gesamtstadt.

Der im Dialog geduf3erte Wunsch, weitere Quartiersmanagements einzurichten, ist in die
stadtweite Strategie 2.5 ,Engagement als Ressource verstehen: die Stadtgesellschaft zum
Dialog und Mitgestalten einladen” eingeflossen.

Der Ubergang von der Ziel- zur Projektebene und die Ubersetzung des Zukunftsbildes auf
die Ebene von Stadtteilen und Quartieren ist dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) vorbehalten, das in 2016/17 entsteht. Die Einbeziehung der politischen Gremien und
Akteure vor Ort, insbesondere der Bewohnerschaft, in die Abstimmung von lokalen
Entwicklungszielen, MaRnahmen und Projekten in Abgleich mit den gesamtstadtischen
Zielen wird ein wesentliches Merkmal des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts sein.
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Leuer

Anlage/n:
Keine
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TOP 5.2.2

Stadt Braunschweig 16-01676-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Errichtung eines Wartehauschens an der Bushaltestelle
"Cyriaksring"

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 08.08.2016
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 23.08.2016 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates 310 vom 01.03.2016:

.Der Bezirksrat bittet die Verwaltung, mit der Verkehrs-GmbH Gesprache zwecks Errichtung
eines Wartehduschens an der genannten Bushaltestelle zu fihren.*

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Planungs- und Umweltausschuss hat 2014 den niederflurgerechten Umbau der
Bushaltestelle ,Cyriaksring” (Fahrtrichtung Norden) beschlossen (Drucksache 16594/13). Mit
dem Zuwendungsbescheid ist voraussichtlich Anfang 2017 zu rechnen. Anschlielend erfolgt
der Umbau der Haltestelle einschlief3lich Aufstellung eines Wetterschutzes.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 16-02207-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Flichtlingsunterkunft Gartenstadt
Errichtung eines Schaukastens

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 08.08.2016
65 Fachbereich Hochbau und Gebaudemanagement

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 23.08.2016 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Schaukasten wird ausgefihrt und aus dem Budget der Flichtlingsunterklnfte finanziert.
Es ist mit Kosten in Hohe von ca. 2.000 € zu rechnen.

Planung, Ausschreibung und Realisierung erfolgen parallel zur BaumalRnahme der
Flichtlingsunterkunft. Der Schaukasten wird friihestens zum Ende der Sommerferien

aufgestellt werden kdnnen.

Die Ausstattung mit Informationen erfolgt durch den Fachbereich 50.

Leuer
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 310 A 16..'028.09
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Die Situation der geforderten Wohnungen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.08.2016

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 23.08.2016 o}
Beantwortung)

Sachverhalt:

Nach einem Bericht der Braunschweiger Zeitung vom 28.07.2016 gibt es in Braunschweig
derzeit 4081 Wohnungen, fiir die eine Mietpreisbindung oder Belegrechte bestehen und einen
Mietpreis von 5,60 € bzw. 7 € pro Quadratmeter haben. Nach dem besagten Zeitungsbericht
fallen 161 dieser Wohnungen im Jahr 2016 aus der Preisbindung, bis zum Jahr 2023
insgesamt 1293.

Vor diesem Hintergrund fragt die SPD-Fraktion im Westlichen Ringgebiet die Verwaltung:

1. Wie viele dieser in Zukunft nicht mehr mit einer Preisbindung belegten Wohnungen
befinden sich im Westlichen Ringgebet?

2. Im Rahmen welcher Forderprogramme wurden bzw. werden die in Frage 1
betroffenen Wohnungen bisher gefoérdert?

3. Welche Moglichkeiten sieht die Verwaltung, die Mietforderprogramme (des Landes)
fortzusetzen und/oder neu aufzulegen und/oder ggf. durch eigene Finanzmittel eine
Mietforderung wie die Stadt Hannover eine Preisbindung der Mieten zu

gewdhrleisten?

Gez. Stefan Hillger, Fraktionsvorsitzender

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 16-02049
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
"Cyriaksring 55", WI 106

Stadtgebiet Grundstlick Cyriaksring 55

Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 25.07.2016
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhérung) 23.08.2016 o]
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 31.08.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 06.09.2016 N
Beschluss:

"Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit értlicher Bauvorschrift
,Cyriaksring 55, WI 106, dem zugehdrigen Vorhaben- und ErschlieRungsplan sowie der
Begriindung wird zugestimmt. Die Entwurfe sind gemal § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB)
offentlich auszulegen.®

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung tber
die Auslegung von Bauleitplanen um eine Angelegenheit, tGber die weder der Rat oder die
Stadtbezirksrate zu beschliefen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.
Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch
nicht auf einen Ausschuss gemafR § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der Zu-
standigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Das Grundstlck Cyriaksring 55 liegt im festgesetzten Sanierungsgebiet ,Westliches Ringge-
biet/Soziale Stadt und wurde und wird derzeit noch durch eine Autowerkstatt, Blironutzung,
Parkgaragen und eine kleine Versammlungsstatte genutzt. Der Eigentimer mdchte diese mit
der umliegenden, grinderzeitlichen Wohnbebauung nur bedingt vertragliche Nutzung
aufgeben und das Grundstiick zu Wohnzwecken umnutzen. Auf Grund eines Antrags des
Eigentimers auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hat der
Verwaltungsausschuss am 10.Dezember 2013 den Aufstellungsbeschluss gefasst.

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung des Planungsrechtes zur Errichtung eines

fuinfgeschossigen Wohngebaudes in der Baullicke zwischen den Grundstlicken Cyriaksring
54 und 56 sowie die Errichtung eines zweigeschossigen Gebaudes im Blockinnenbereich.
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TOP 7.
Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange und sonstiger
Stellen

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flachen bzw. einer Ma3nahme
der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im
beschleunigten Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens
gemal § 13 BauGB durchgeflihrt. Die frihzeitige Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange
gemal § 4 (1) BauGB wurde vom 14. Dezember 2014 bis 19. Januar 2015 durchgefihrt.

Die Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (2)
BauGB und sonstiger Stellen wurde in der Zeit vom 17. Dezember 2015 bis 18. Januar 2016
durchgeflhrt.

Wesentliche Stellungnahmen mit planungsrelevanten Inhalten wurden nicht vorgetragen.
Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit

Eine friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit und Erdrterung nach § 3 (1) BauGB wurde
durchgefihrt.

In der Zeit vom 17. Juli 2015 bis 24. Juli 2015 standen die Unterlagen zur Planung in Form
eines Aushangs sowie im Internet der Offentlichkeit zur Verfiigung. Zuséatzlich bestand bei
einem Erorterungstermin am 21. Juli 2015 die Mdglichkeit, sich Gber die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung unterrichten zu lassen und sich zu der Planung zu auf3ern.

Im Wesentlichen richten sich die AuRerungen der beteiligten Biirgerinnen und Biirger gegen
die Bebauung des Blockinnenbereiches mit einer zweigeschossigen Bebauung mit
zusatzlichem Staffelgeschoss. Diese flige sich nicht in die umgebende Bebauung ein und
erzeuge durch die zu erwartende starkere Nutzung ein Stérpotenzial.

Die Beteiligung der Offentlichkeit wird auf Grundlage von § 3 (2) BauGB durchgefiihrt.
Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die 6ffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit ortlicher Bauvorschrift ,,Cyriaksring 55, WI 106, mit dem zugehdrigen
Vorhaben- und ErschlieBungsplan.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Ubersichtskarte

Anlage 2a  Vorhabenbeschreibung

Anlage 2 b:  Vorhaben- und ErschlieRungsplan

Anlage 2 c:  Vorhabenplan, Ansichten Vordergebaude A

Anlage 2d: Vorhabenplan, Ansichten Vordergebaude B

Anlage 2 e:  Vorhabenplan, Ansichten Hintergebaude A

Anlage 2 f:  Vorhabenplan, Ansichten Hintergebaude B

Anlage 3 a: Vorhabenbezogener Bebauungsplan / Zeichnerische Festsetzungen
Anlage 3 b:  Planzeichenerklarung

Anlage 4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan / Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begrindung

Anlage 6: Niederschrift der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB
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TOP 7.

Stadt % Braunschweig Anlage 1

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Ubersichtskarte

Mafstab ca. 1: 20.000

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig
© StadtBraunschweig Abteilung Geoinformation
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TOP 7.

Anlage 2 a

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Vorhabenplan/ Erlauterungstext

Nach Aufgabe der bisherigen Nutzung besteht die Mdglichkeit, das Grundstick Cyri-
aksring 55 einer weitergehenden Wohnnutzung im Innenbereich zuzufihren. Um die
relativ breite Zufahrt in den Innenbereich stadtrdumlich angemessen zu schliel3en,
soll ein finfgeschossiges Gebaude am Cyriaksring errichtet werden. Im Innenbereich
des Baublocks soll ein zweigeschossiges Gebaude mit Flachdach errichtet werden.
Neben Freiflachen ist der Nachweis von insgesamt 17 notwendigen durch Baum-
pflanzung gegliederten Stellplatzen mdglich, davon drei mit behindertengerechter
Breite von 3,50 m.

In dem Geb&aude am Cyriaksring sind im Erdgeschoss zwei 1-Zimmer-Apartments, in
den Normalgeschossen sechzehn 1 -1 %-Zimmer-Apartments und im Dachgeschoss
zwei 1-Zimmer-Apartments geplant. Die Apartments haben eine Gro3e von bis zu
40 m2. Im Hofgebaude sollen insgesamt vier 2-Zimmerwohnungen und eine 3-
Zimmerwohnung entstehen.

Zum Schutz vor kurzzeitigen Gerauschspitzen werden die Stellplatze im Blockinnen-
bereich gegenluber den angrenzenden schutzbedirftigen Nutzungen durch Larm-
schutzwéande mit einer Gesamtlange von 5,0 m, 9,0 m bzw. 4,0 m abgeschirmt. Die
Anlage muss eine Hoéhe von 1,8 m und eine Auskragung von 0,2 m vertikal und 1,0
m horizontal zum Stellplatz hin bis zu einer Gesamthdhe von 2,0 m haben.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Cyriaksring 55, W1 106 Vorhabenbeschreibung, Stand: 13.07.2016

Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
Vorgelegt von: Meil3ner Architekten BDA
Lessingplatz 7, 38100 Braunschweig
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TOP 7.

Stadt % Braunschweig Anlage 2 b

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Vorhabenplan, Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB

MaRstab 1:500

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2 Vorgelegt von:
" © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation M e IBner Ar Chl t ekt en B D A
2@ Qmw Landesamt 0r Geolnformation Braunschweig
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TOP 7.

Stadt % Braunschweig Anlage 2 ¢

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Vorhabenplan, Ansicht Stidwest und Nordost, Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB
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Vorgelegt von:

MeiBner Architekten BDA

Braunschweig
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Stadt % Braunschweig

TOP 7.
Anlage 2 d

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift

Cyriaksring 55

WI 106

Vorhabenplan, Ansicht Stdost und Nordwest, Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB
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Vorgelegt von:

MeiBner Architekten BDA

Braunschweig



TOP 7.

Stadt % Braunschweig Anlage 2 e

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Cyriaksring 55 WI 106
Vorhabenplan, Ansicht Sidwest und Nordost Hofgebaude,

Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB

Maldstab 1:200

Vorgelegt von:

MeiBner Architekten BDA

Braunschweig
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TOP 7.

Stadt % Braunschweig Anlage 2 f

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Cyriaksring 55 WI 106
Vorhabenplan, Ansicht Stidost und Nordwest Hofgebaude,

Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB

Maldstab 1:200

Vorgelegt von:

MeiBner Architekten BDA

Braunschweig
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Stadt % Braunschweig Anlage 3 a

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Cyriaksring 55 WI 106
Zeichnerische Festsetzungen, Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB
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MaRstab 1:500

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2
Vorgelegt von:

" © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation Meaner AI‘Chltektel’l BDA
76 FLGLN ' - 15von 47 in Zusammenstellung Braunschweig




TOP 7.
Stadt % Braunschweig Anlage 3 b
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Planzeichenerklarung, Stand: 13. Juli 2016, § 3 (2) BauGB
Zahlenangaben sind Beispiele
Art der baulichen Nutzung Hinweise
WA Allgemeines Wohngebiet -A&‘ MafRangaben
MaR der baulichen Nutzung Bestandsangaben
‘ Geschossflachenzahl (GFZ)
@ m Wohngebaude
0,4 Grundflachenzahl (GRZ) 4
Il Zahl der Vollgeschosse Neben- bzw.
als Hochstgrenze m Wirtschaftsgebaude
(v)  Zahi der Voligeschosse Gebaude nicht im amtlichen
zwingend @gm i
Liegenschaftskataster enthalten
Bauweise
. o——° Flurstiicksgrenze
o offene Bauweise
i o [ vorh. Geschosszahl
Baulinie
—_———— 117 .
] Baugrenze 303 1g Flursticksnummern
~+---="  Firstrichtung 74,0/ } )
Z=735 Hoéhenangaben ber NN
Sonstige Festsetzungen
N - Grenze des Geltungsbereiches ; \ BGschung
——e—e— Nutzungsabgrenzung
| ST | Flache fiir Stellplétze
v’»w Abgrenzung der unterschiedlich
festgesetzten Larmpegelbereiche
LPB Il Larmpegelbereich
Flachen fur Anlagen des Immissions-
schutzes "Larmschutzwand"
Vorgelegt von:
MeiBner Architekten BDA
Braunschweig
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TOP 7.

Stadt % Braunschweig Anlage 4

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unter-

gemafl § 1 aund § 9 BauGB halb der Geléndeoberflache, durch die das
Baugrundstick lediglich unterbaut wird, ist bis

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur zu einer GRZ von 0,8 zuléssig.

solche Vorhaben zuldssig, zu deren Durchfiihrung

sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag 3. Indem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 muss

verpflichtet. die Traufhdhe der Hauptgebaude auf der Bau-

linie min. 14,3 m und max. 15,3 m uber dem
Bezugspunkt einhalten. Hauptgeb&ude mis-

| Art der baulichen Nutzung sen eine Firsthéhe von min. 17,0 m und max.

18,0 m Uber dem Bezugspunkt einhalten.

Allgemeine Wohngebiete WA Traufhdhe im Sinne dieser Festsetzungen ist
die Schnittlinie der AuRenflachen von Aul3en-
1. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind wand und Dachhaut.
geman § 4 Abs. 2 BauNVO folgende Nutzun-
gen zulassig: Firsthohe im Sinne dieser Festsetzungen ist

die obere Begrenzungskante der Dachflachen.
e Wohngebéude,
e nicht storende Handwerksbetriebe, 4. In Allgemeinen Wohngebiet WA 2 darf die
 Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, Hohe der baulichen Anlage maximal 6,50 m

gesundheitliche und sportliche Zwecke. tber dem Bezugspunkt betragen.

5.  Bezugspunkt fir Héhenfestsetzungen ist die
Hohenlage der nachstgelegenen 6ffentlichen
Verkehrsflache an dem Punkt der Straf3enbe-
grenzungslinie, der der Mitte der stral3enzu-
gewandten Gebaudeseite am néachsten liegt.

2. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind
geman § 4 Abs. 2 BauNVO folgende Nutzun-
gen zulassig:

e Wohngebaude,

e Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, Steigt oder fallt das Gelande vom Bezugs-
gesundheitliche und sportliche Zwecke. punkt zur Mitte der erschlieungsseitigen Ge-
béaudeseite, so ist die Normalhthe um das
3. Inden Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und Maf der natirlichen Steigung oder des Gefal-
WA 2 sind insbesondere unzulassig: les zu verandern.
e Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Il Uberbaubare Grundstiicksflachen
e Anlagen fir Verwaltungen,
e Tankstellen, 1.  Unterschreitung von Baulinien
e Laden, Gartenbaubetriebe und Schank-
und Speisewirtschaften. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf ober-

halb der festgesetzten Traufhdhe zur Ausbil-
dung eines Staffelgeschosses von den Bauli-

Il MaR der baulichen Nutzung, Héhe baulicher nien an der stralenzugewandten Seite um
Anlagen mind. 1,50 m und an seitlichen Baulinien um je
mind. 1,75 m zurlickgewichen werden. An der

1 Die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und zum Hof orientierten Dachflache darf entspre-

chend von den Baulinien zum Innenhof um
mind. 1,5 m und seitlich um mind. 1,0 m zu-
riickgewichen werden.

WA 2 werden in Bezug auf die Uberschreitung
der zulassigen Grundflachenzabhl fur erforderli-
che Stellplatze und Garagen mit ihren Zufahr-
ten geman § 19 Abs. 4 BauNVO wie ein zu-

sammenhangendes Baugebiet behandelt. 2. Uberschreitung von Baugrenzen

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 dirfen die
Baugrenzen durch Eingangsiberdachungen,
Hauseingangstreppen und Kellerlichtschachte

2.  Eine Uberschreitung der festgesetzten Grund-
flache durch Garagen und Stellplatze mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des

Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Cyriaksring 55, WI 106 Textliche Festsetzungen, Stand: 13. Juli 2016
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/1993 Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

Vorgelegt von: Meildner Architekten BDA

Lessingplatz 7, 38100 Braunschweig
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um bis zu 1,0 m auf max. 50 % der jeweiligen
Fassadenbreite tGberschritten werden.

Garagen und Stellplatze

Garagen sind auf3erhalb der Giberbaubaren
Grundstucksflachen unzuléssig.

Stellplatze sind auRerhalb der tiberbaubaren
Grundstucksflache nur innerhalb der daftr
festgesetzten Flache zuldssig.

Griinordnung

Je 6 Stellplatze ist ein mindestens mittel-
kroniger Laubbaum in die Carport- und Stell-
platzanlage integriert zu pflanzen.

Die Baumstandorte kdnnen ausnahmsweise
auch in die Nebenflachen der Anlage gepflanzt
werden.

Stellplatze sind durch eine mindestens 1,2 m
hohe Schnitthecke aus Laubgehdlzen ein-
zugranen.

Flachdacher sind mindestens extensiv zu
begriinen.

\'!

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

11

1.2

13

1.4

21

Emissionsseitige Larmminderungsmafnah-
men

Auf den festgesetzten Flachen fiir Anlagen
des Immissionsschutzes ,Larmschutzwand
Hohe 2,0 m“ sind Larmschutzwande zu errich-
ten, die jeweils eine Hohe von 1,8 m und

0,2 m vertikal und 1,0 m horizontal zum Stell-
platz hin bis zu einer Gesamthdhe von 2,0 m
auskragen.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist die
Durchfahrt zu den Stellplatzen an Decke und
Seitenwéanden mit schallabsorbierendem
(mind. Schallabsorptionsgrad ay = 0,95) Mate-
rial auszukleiden.

Von den Festsetzungen unter 1.1 und 1.2
kann ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass
die erforderliche Larmminderung auf andere
Weise gewabhrleistet ist.

Bezugspunkt fir die unter A VI 1.1 festgesetz-
te Larmschutzwand ist die Hohenlage des
Flurstlicks 70/74 an der jeweiligen Grund-
stlicksgrenze zum Plangebiet.

Larmpegelbereiche:

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und
WA 2 sind bei Errichtung und Anderung von
Gebé&uden an den Fassaden mit Raumen, die
zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

TOP 7.

von Menschen bestimmt oder geeignet sind
(Aufenthaltsraume) passive Schallschutzmalf3-
nahmen nach den Bestimmungen fir die im
Bebauungsplan festgesetzten Larmpegelbe-
reiche gemaf DIN 4109 ,Schallschutz im
Hochbau® und gemaR VDI 2719 ,Schalldam-
mung von Fenstern und deren Zusatzeinrich-
tungen“ durchzuftihren.

An der Westfassade des Vorderhauses sind

Aufenthaltsraume nur mit fensterunabhéangi-

gen schallgedéammten Luftungseinrichtungen
zulassig.

Schutzwiirdige AuRenwohnbereiche des Vor-
derhauses, wie z. B. Terrassen, Loggien und
Balkone, sind nur auf der von der Larmquelle
(StraRe: Cyriaksring) abgewandten Gebéau-
deseite im direkten Schallschatten des Hauses
zulassig.

Von den Festsetzungen unter 2.1 bis 2.3 kann
ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn
im Einzelfall nachgewiesen wird, dass der er-
forderliche Schallschutz auf andere Weise
gewabhrleistet ist.

Nachweis im Einzelfall:

Schallausbreitungsberechnungen sind nach
der DIN ISO 9613-2 fiir eine Mittenfrequenz

f =500 Hz, Bodenfaktor G = 0, meteorologi-
sche Korrektur Cmet = 0 und eine mittlere
Quellhdhe hs = 0,5 m (iiber Gelandeoberkante
(GOK)) bei Mitwindwetterlage unter Anwen-
dung des allgemeinen Verfahrens gemaf

Nr. 7.3.1 anzufertigen.

Die Reflexionen sind bis zur ersten Reflexion
zu berucksichtigen und fur die Gebaudefassa-
den ein Reflexionsverlust in Héhe von 1 dB(A)
zu Grunde zulegen.

Fir die Immissionshéhe ist fir die jeweiligen
Geschosse eine Hohe von Hpoc =2,8 m
(GOK) und fur den AuZenwohnbereich von
Hio,awb = 1,8 m (GOK) zu berticksichtigen. Die
kritische Immissionspunkthdhe fur Fassaden
liegt bei 8,4 m (2. OG).

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung
der Orientierungswerte bzgl. des StralRenver-
kehrslarms ist auf Grundlage der schalltechni-
schen Rechenvorschrift RLS-90 ,,Richtlinie fur
den Larmschutz an StraBen“ unter Bertcksich-
tigung der vorgenommen Larmminderungs-
mafnahmen vorzunehmen.

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung
der Orientierungswerte bzgl. der Stellplatznut-
zung (Anlagenlarm) ist auf Grundlage der TA
Larm ,Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Larm“i. V. m. der Parkplatzlarmstudie
(Bayrischen Landesamtes fir Umwelt) nach
dem zusammengefassten Verfahren fiir die
Parkplatzart ,Wohnanlage, Parkplatz oberir-
disch” unter Berucksichtigung der vorgenom-
men Larmminderungsmafinahmen vorzuneh-
men.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Cyriaksring 55%, W1 106
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/1993
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sylvatica), Weil3dorn (Crataegus monogyna)
B Ortliche Bauvorschrift bis zu einer Héhe von maximal 0,8 m zuléssig.
gemal 88 80, 84 NBauO in Verbindung mit
§ 9 Abs. 4 BauGB Die Kombination mit einem gleich hohen Ma-
schendrahtzaun ist zulassig.
| Geltungsbereich
Die ortliche Bauvorschrift gilt fiir das Allgemei- IV Einsteliplatze
ne Wohngebiet WA 1 des vorhabenbezogenen ) ) . )
Bebauungsplanes ,Cyriaksring 55%, W1 106. Fir Gebaude mit mehr als 1 Wohnung ms-
sen 1,0 Einstellplatze je Wohnung hergestellt
werden. Fur Kleinwohnungen von maximal
I Dacher 40 m2 Wohnflache gemaR Wohnflachenver-
ordnung sind mindestens 0,5 Einstellplatze je
1 Dachformen Wohnung herzustellen. Es ist auf ganze Zah-
Lo len aufzurunden.
1.1 Fir Hauptgeb&aude im Allgemeinen Wohnge-
biet WA 1 sind nur Satteldacher mit zur Firstli- —
nie parallel verlaufenden Trauflinien zulassig. V__ Ordnungswidrigkeiten
Satteldach im Sinne dieser Festsetzung ist ein Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO,
Dach, das von zwei Dachflachen mit gleicher wer eine BaumaRnahme durchfuhrt oder durchfiih-
Dachneigung, ohne Abwalmung, gemeinsa- ren lasst, die nicht den Gestaltungsfestsetzungen
mem horizontalem First und rechtwinklig zum entspricht.
First stehenden Giebelflachen gebildet wird.
1.2 Fir Hauptgeb&ude im Allgemeinen Wohnge- C Hinweise
biet WA 2 sind nur Flachdéacher zulassig. .
1. Larmvorbelastung
2. Dachneigung o
Das Plangebiet ist durch den Verkehr der
2.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 diirfen die Straf3e Cyriaksring larmvorbelastet.
Dachflachen der Hauptdacher von Hauptge- .
2. Informationen zum Schallschutz

bauden nur Neigungen von 25° bis 45° haben.

2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 dirfen die
Dachflachen der Hauptdacher von Hauptge-
bauden nur Neigungen bis 6° haben.

3. Richtung der baulichen Anlagen

Fur die Stellung der Dacher und baulichen An-
lagen gilt die zeichnerisch festgesetzte First-
richtung. Geringfligige Abweichungen bis 5° in
beide Richtungen sind zulassig.

4., Material und Farbe von Dacheindeckungen

Fir die geneigten Flachen der Dacher sind nur
nicht glanzende und nicht glasierte Dachsteine
oder -ziegel in den Farbtdnen rot bis braun zu-
lassig. Dacheindeckungen aus Zinkblech sind
ebenfalls zuléssig.

5. Sonderformen

Ausgenommen von den vorgenannten Fest-
setzungen Il 1. bis Il 4. sind die Dacher von

Wintergéarten, Terrassenuberdachungen und
Dachflachen, die als Solar- oder Fotovoltaik-
anlagen ausgebildet werden sowie Dachfla-
chen von Griindachern.

Il Einfriedungen

Einfriedungen entlang der offentlichen Ver-
kehrsflache sind nur in Form einer Schnitthe-
cke aus heimischen Gehdlzen, wie z. B. Hain-
buche (Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus

Zur Umsetzung der Festsetzungen A VI ,Fest-
setzungen zum Schutz gegen schéadliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes” sind folgende
Grundlagen maRgeblich:

¢ DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*, Her-
ausgeber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 1989,

e VDI-Richtlinie 2719 ,Schalldammung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Herausgeber VDI-Verlag GmbH, Diissel-
dorf, 1987.

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen — Bauen — Umwelt" der Stadt
Braunschweig eingesehen werden.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Cyriaksring 55, WI 106
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/1993
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 17. Februar 2016 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722)

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt geandert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI |
S. 1474)

15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)

1.6 Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBI. |
S. 2490)

1.7 Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)

1.8 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)

1.9 Niedersdchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBI
S. 311)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Cyriaksring 55, Wl 106 Begriindung, Stand: 13.07.2016
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Bisherige Rechtsverhéltnisse

2.1

2.2

2.3

2.4

Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008 und im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm von 2008 fir den Grol3raum Braunschweig
(RROP) ist die Stadt Braunschweig seit 2008 im oberzentralen Verbund mit
Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum der Region mit der Schwerpunkit-
aufgabe Sicherung der Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten verbindlich
festgelegt.

Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des Regionalen
Raumordnungsprogrammes (RROP) fur den GrolRraum Braunschweig 2008
ist das Plangebiet als Siedlungsflache ausgewiesen.

Damit stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht im
Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms
und sind im Sinne von 8§ 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst.

Flachennutzungsplan

Fur den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs gelten
die Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans der Stadt
Braunschweig in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner
derzeit aktuellen Fassung.

Er stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Wohnbauflachen* mit ei-
nem Richtwert GFZ 0,8 fur das allgemeine Mal3 der baulichen Nutzung dar.
Der Cyriaksring wird als Trasse fur Gberdortlichen und 6értlichen Verkehr dar-
gestellt.

Damit ist der Bebauungsplan gemal 8 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachen-
nutzungsplan entwickelt.

Bebauungsplédne

Fur den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gelten keine Bebauungs-
plane.

Sonstige Planungen

Das Grundstiick Cyriaksring 55 liegt im formlich festgesetzten Sanierungs-

gebiet ,Westliches Ringgebiet/ Soziale Stadt* mit dem Teilabschnitt ,Julius-
stral3e/ SchottlerstralRe“. Sanierungsziele sind die Verbesserung der Wohn-
umfeldsituation und passive Larmschutzmal3nahmen fur die an Cyriaksring
und Luisenstral3e angrenzenden Wohngebaude.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Cyriaksring 55, Wl 106 Begriindung, Stand: 13.07.2016
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Das Grundstuck Cyriaksring 55 wurde durch eine Autowerkstatt, Buronut-
zung sowie fur Parkgaragen genutzt. Der Eigentimer des Grundstiicks
maochte diese mit der umliegenden, griinderzeitlichen Wohnbebauung nur
bedingt vertraglichen Nutzungen aufgeben und das Grundstick im Sinne der
sanierungsrechtlichen Ziele umnutzen.

Auf Antrag des Eigenttimers wurde ein Aufstellungsverfahren fir einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan fir das o. g. Grundstiick eingeleitet.

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen fur die Umnutzung des Grundstticks und die Schlie-
Bung der Bauliicke am Cyriaksring zu erreichen. Es ist beabsichtigt, dass der
Eigentimer als Vorhabentrager die Entwicklung des Wohnbaugebietes
durchfihrt.

Die Umnutzung des Grundstlicks entspricht den Sanierungszielen der Stadt
Braunschweig. Beabsichtigt ist hier die Forderung des Abbruchs der Gebau-
de mit Mitteln aus dem Stadtebauférderungsprogramm.

Das vorlaufige Vorhaben sieht die SchlieBung der Blockrandbebauung auf
der vorderen Baukante des Cyriaksrings durch ein fiinfgeschossiges Gebau-
de vor. In dem Gebaude sollen im Erdgeschoss zwei 1-Zimmer-Apartments,
in den Normalgeschossen sechzehn 1 -1 %.-Zimmer-Apartments und im
Dachgeschoss zwei 1-Zimmer-Apartments entstehen. Mit diesem Konzept
wird der nach wie vor grof3e Bedarf an kostenguinstigen Mietwohnungen (z.B.
fur Studenten) in der Stadt Braunschweig beriicksichtigt.

Der Hof soll vollstandig von den bestehenden Gebauden gerdumt und es soll
ein zweigeschossiges Hofgebaude mit finf Wohnungen errichtet werden.
Weiterhin sollen im Innenhof die notwendigen Stellplatze untergebracht wer-
den.

4 Umweltbelange

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne
von 813a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, ein fiinf- und ein zwei-
geschossiges Gebaude mit den notwendigen Stellplatzen in einem gewerb-
lich genutzten, nahezu vollstandig versiegelten grinderzeitlichen Baublock
zu errichten. Es handelt sich somit um eine Mal3nahme der Innenentwick-
lung. Die durch die Festsetzungen mogliche zulassige Grundflache betragt
ca. 850 mz.

Andere Bebauungspléane, die in einem engen sachlichen, raumlichen und
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die
der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegen,
werden durch den Bebauungsplan nicht erméglicht. Anhaltspunkte fur die
Beeintrachtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Cyriaksring 55, Wl 106 Begriindung, Stand: 13.07.2016
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Die Voraussetzungen fur die Anwendung des beschleunigten Verfahrens
sind somit erfullt.

Im Verfahren nach 8§ 13a BauGB wird eine Umweltprifung nicht durchgefiihrt
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Ein na-
turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen.

Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rihrung stehen, dargelegt.

Mensch und Gesundheit

Der Geltungsbereich umfasst den weitgehend versiegelten Innenbereich ei-
nes grunderzeitlichen Baublockes, der bislang als Autowerkstatt mit Biro und
Parkgaragen genutzt wurde. Der Baublock wird durch eine nahezu geschlos-
sene flnfgeschossige grinderzeitliche Bebauung umgeben. Die privaten
Grundstiicke der Wohnbebauung sind durchweg relativ klein. Zumeist als
Garagenhofe genutzt, weisen diese gelegentlich eine Funktion fur die private
Erholung auf. Die sudwestlich benachbarten Hofflachen sind tberwiegend
begriint. Auf diesen Flachen stehen einige markante Baume.

Die zum Hof orientierten Fassaden der Nachbarbebauung am Cyriaksring 54
werden in der Bestandssituation bereits so verschattet, dass am 17. Januar
keine direkte Besonnung, wahrend zur Tag-Nacht-Gleiche (21. Mérz) eine
Besonnungsdauer von lediglich 2 Stunden mdglich ist. Die zum Cyriaksring
orientierte sidwestliche Fassadenseite bleibt von der Planung unberthrt.

Bei Realisierung der Planung wird der bisher bebaute und versiegelte Innen-
hof teilweise entsiegelt und begriint. Durch den Wegfall der Gewerbenutzung
besteht die Moglichkeit der Schaffung eines verbesserten Erholungswertes
der wohnungsbezogenen Freiflachen.

Eingeschrankt wird dieses Potential allerdings durch die Anlage von notwen-
digen Stellplatzen im Blockinnenbereich. Zum Schutz vor kurzzeitigen Ge-
rauschspitzen werden die Stellplatze gegentiber den angrenzenden schutz-
bedurftigen Nutzungen durch Larmschutzwande mit Auskragungen zum
Emittenten abgeschirmt.

Flachdéacher sollen mindestens extensiv begriint werden.

Aufgrund der gewerblichen Nutzung und der weitgehenden Versiegelung der
Flache bestehen keine Flora- und Faunastrukturen, die Besonderheiten er-
warten lassen.

Besonders schitzenswerte Strukturen sind fur das Gebiet nicht bekannt.
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Der grof3te Teil des Geltungsbereiches ist bebaut bzw. asphaltiert. Eine wei-
tere Versiegelung des Bodens wird durch diesen Bebauungsplan nicht vorbe-
reitet. Bei einer Realisierung der Planung wird der Innenhof teilweise entsie-
gelt.

Der Bereich ist nicht altlastenverdachtig. Mit nennenswerten Bodenverunrei-
nigungen ist nicht zu rechnen.

Im Geltungsbereich des Plangebietes ist mit Kampfmitteln aus dem 2. Welt-
krieg zu rechnen. Eine Gefahr durch Kampfmittel besteht bei der Ausfuihrung
von Erdarbeiten. Solange Kampfmittel nicht tberbaut werden und keine Erd-
arbeiten ausgefuhrt werden, besteht keine Gefahr fir die Sicherheit. Erdar-
beiten sind baubegleitend auf Kampfmittel zu Gberwachen mit anschliel3en-
der Sohlensondierung in Hohe der Baugrubensohle.

Das Gebiet liegt auRerhalb von gesetzlich festgesetzten Uberschwem-
mungsgebieten.

Nach dem aktuellen Klimagutachten (Stadtklimaanalyse Braunschweig 2012
Steinicke & Streifeneder, Richter & Réckle) wird das Planungsgebiet als
thermisch und lufthygienisch stark belasteter verdichteter Siedlungsbereich
mit hoher Empfindlichkeit ausgewiesen. Der Cyriaksring wird als belasteter
Stral3enabschnitt benannt.

Aufgrund der Vorhabengréf3e und der bestehenden Vorbelastungen sind die
klimaokologischen Auswirkungen insgesamt als unerheblich einzustufen. Ei-
ne Verschlechterung der stadtklimatischen und lufthygienischen Situation ist
nicht zu erwarten.

Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet mit einem fiinfgeschos-
sigen Gebaude entlang des Cyriaksrings und im rickwartigen Bereich mit
einem zweigeschossigen Gebaude sowie Stellplatzflachen entwickelt
werden.

Das Plangebiet ist durch den Stral3enverkehr auf dem Cyriaksring larm-
vorbelastet. Weitere Beeintrachtigungen gehen von den umliegenden
NebenstralRen (LaffertstralRe, Juliusstral3e und Helenenstral3e) aus.

Des Weiteren kénnen sich die innerhalb des Plangebiets vorgesehenen
Stellplatzflachen durch ihre Nutzung auf die umliegende schutzbedurftige
Bebauung larmrelevant auswirken.
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Weitere immissionsrelevante Emissionsquellen innerhalb oder auf3erhalb
des Plangebiets liegen nicht vor.

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen des
Aufstellungsverfahrens eine schalltechnische Untersuchung (Gerausche-
Rechner, Dipl.-Geodkol. Henning Arps, Bericht-Nr. P 16/16 vom 25.04.2016)
durchgefuhrt. Dazu wurden die Gerauscheinwirkungen der umliegenden
Emissionsquellen auf das kiinftig als allgemeines Wohngebiet (WA)
festgesetzte Plangebiet sowie die Auswirkungen der Emissionsquellen im
Plangebiet auf die Umgebung nach den aktuellen und einschlagigen
Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beurteilt, sowie Mal3hahmen
zum Schallschutz erarbeitet.

Entsprechend erfolgt die Beurteilung der Gerauschsituation im Plangebiet
auf Grundlage der DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau’) in Bezug auf
die Entwicklung als allgemeines Wohngebiet (WA) mit den maf3geblichen
Orientierungswerten des Beiblattes 1 der DIN 18005 von tags 55 dB(A) und
nachts 45 dB(A) (Stral3en- und Schienenverkehrslarm) bzw. 40 dB(A)
(Anlagen- und Freizeitlarm).

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt auf Grundlage der

DIN ISO 9613-2 fir eine Mittenfrequenz f = 500 Hz, Bodendampfung G =0
(reflektierend) und eine mittlere Quellhéhe hs = 0,5 m Gber Gelandeober-
kante (GOK) bei Mitwindlage unter Berucksichtigung des allgemeinen
Verfahrens gemal Nr. 7.3.1 der DIN ISO 9613-2. Des Weiteren werden die
Reflexionen nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 bzw. der RLS 90 bis
zur ersten Reflexion berlcksichtigt und fur die Gebaudefassaden ein
Reflexionsverlust von 1 dB(A) zu Grunde gelegt. Aufgrund des geringen
Abstandes zwischen Emissions- und Immissionsort entféllt die meteoro-
logische Korrektur (Cmet).

a) Gerauschimmissionen, die sich auf das Plangebiet auswirken:
Auf das Plangebiet selbst wirkt nur der Stralenverkehrslarm der umliegen-
den Straf3en ein.

Die Berechnung der Gerauschemissionen durch StralRenverkehr erfolgt
nach den Vorgaben der Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en (RLS
90) anhand der Angaben zu den einzelnen Streckenbelastungen der umlie-
genden Stral3en. Im vorliegenden Fall wurde konservativ der Werktags-
verkehr (WTV) mit LKW-Anteil fir das Prognosejahr 2020 (Verkehrsunter-
suchung, WVI) angesetzt.

Freie Schallausbreitung:

Die Immissionssituation im Plangebiet stellt sich hinsichtlich Verkehrslarm
von den 6ffentlichen Stral3en unter Beachtung der prognostizierten
Verkehrsmengen fur das Jahr 2020 bei freier Schallausbreitung unter
Bertcksichtigung der Bestandsbebauung in der Umgebung gemaf den
Beurteilungskriterien der DIN 18005 fur die Beurteilungshohen EG bis

4. OG wie folgt dar:
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oW Strallenverkehrslarm
Zeitraum in Beurteilungspegel in dB(A)

dB(A) EG 1.0G | 2.0G 3.0G 4. 0G

28m) | 5,6m) | (8,4m) | (11,2m) | (14,0m)

Tagzeit | o505 | 55 | 38-70 | 39-70 | 41-70 | 43-70 | 44-69
Nacht- 22.00-
Zeit 6.00 45 30-63 | 31-63 | 34-63 | 35-62 36 - 62
Bemerkung: *”: Orientierungswerte gem. DIN 18005 ,Schallschutz im Stadte-
bau“, Beiblatt 1

Damit werden im Plangebiet durch die Stral3enverkehrslarmimmissionen
aus dem offentlichen Stral3enverkehr die fur allgemeine Wohngebiete
malf3geblichen Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 zur Tagzeit um bis
zu 15 dB(A) und zur Nachtzeit um bis zu 18 dB(A) uberschritten.

Bei der Berechnung zeigt sich, dass der Verkehr auf dem Cyriaksring
pegelbestimmend ist. Dabei beschréanken sich die Uberschreitungen auf die
dem Cyriaksring zugewandte Westfassade des Vordergebdudes (WA 1).

Bertcksichtigung einer Riegelbebauung durch das Vorderhaus:

Gemal3 DIN 18005 ist ohne besonderem Nachweis davon auszugehen,
dass an der von der maf3geblichen Larmquelle abgewandten Geb&aude-
seite der ,maf3gebliche AulRenlarmpegel” bei offener Bebauung um mind.
5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um mind.
10 dB(A) gemindert ist. Entsprechend ist im vorliegenden Fall nicht aus-
zuschliel3en, dass es auch im rickwartigen Bereich durch Verkehrslarm zu
Uberschreitungen an den Fassaden kommen kann.

Die schalltechnische Untersuchung zeigt jedoch ergdnzend, dass sich
unter Berucksichtigung des geplanten flinfgeschossigen Vorderhauses im
rickwartigen Bereich deutlich niedrigere Schallimmissionen ergeben. So
werden an den stralienabgewandten Fassaden des Vorderhauses bzw. an
allen Fassaden des Hinterhauses die maf3geblichen Orientierungswerte am
Tag und in der Nacht um mind. 10 dB(A) unterschritten. Des Weiteren wird
im gesamten Freiflachenbereich der Orientierungswert fur den relevanten
Tagzeitraum unterschritten.

b) Geréduschimmissionen, die sich aus dem Plangebiet auf die umliegende
Nutzung auswirken:
Lediglich die innerhalb des Plangebiets vorgesehenen Stellplatzflachen
kénnen sich durch ihre Nutzung auf die umliegende schutzbedurftige
Bebauung larmrelevant auswirken. Im Allgemeinen ist davon auszugehen,
dass Parkplatzlarm in Wohnbereichen zu den Alltagserscheinungen zéhlt,
sofern die Anzahl der Stellplatze dem Bedarf vor Ort entsprechen und ihre
Lage als ortstypisch gilt. Im vorliegenden Fall ist die Lage der Stellplatze in
der geplanten Anzahl nicht ortstypisch, so dass die von den geplanten
Stellplatzen verursachten Larmimmissionen schalltechnisch zu ermitteln
sind.
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Die Gerauschbelastung durch den Parkplatzlarm der geplanten privat
genutzten Stellplatzflachen wird auf Grundlage der TA Larm (,Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm‘) bewertet. Die Ermittlung der Gerausch-
emissionen erfolgt konservativ nach dem ,zusammengefassten Verfahren*
fur die Parkplatzart ,Wohnanlage, Parkplatz oberirdisch* gemal3 der Park-
platzlarmstudie des Bayrischen Landesamtes fur Umwelt. Neben den
Beurteilungspegeln fir die maf3geblichen Beurteilungszeitrdume Tag und
Nacht werden auch die Richtwerte fir kurzzeitige Gerauschspitzen auf
Grundlage der Kriterien fur Mindestabstande (Parkplatzlarmstudie)
zwischen dem kritischen Immissionsort und dem néchstgelegenen Stell-
platz zur Nachtzeit gepruft.

Die Berechnung des Stellplatzlarms auf Grundlage der Parkplatzlarmstudie
fuhrt auRerhalb des Plangebiets in der maf3geblich kritischen Immissions-
hohe (2. OG) zu Beurteilungspegeln in der Tagzeit von bis zu 49 dB(A) und
in der Nachtzeit von bis zu 41 dB(A). Somit wird der Orientierungswert der
DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwert der TA Larm im Tagzeitraum um
mind. 6 dB(A) unterschritten, zur Nachtzeit (lauteste Nachtstunde) jedoch
um bis zu 1 dB(A) Uberschritten.

Des Weiteren werden die Gerduschspitzen wahrend der Nachtzeit Uber-
schritten, da der Mindestabstand zur Vermeidung einer Konfliktsituation
(28 m, Parkplatzlarmstudie) durch die Abstande zu den nachstliegenden
schutzbedurftigen Wohnnutzungen um 10 bis 18 m unterschritten wird.

Im Plangebiet selbst fihren die Stellplatze an der nachstgelegenen Fassa-
de des Vorderhauses (Nordostfassade) zu Beurteilungspegel von 53 dB(A)
tags und 45 dB(A) nachts, am Hinterhaus (Nordwestfassade) zu 56 dB(A)
tags und 48 dB(A) nachts, wobei es sich hier um eine Eigenverlarmung
handelt.

c) Larmpegelbereiche (LPB):

Um die Gerauschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich zu machen
und den Schutzanforderungen der im Plangebiet liegenden schutzwirdigen
Nutzungen Rechnung zu tragen, werden im Schallgutachten allgemein-
gultige Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Form von Larmpe-
gelbereichen (LPB) gemal3 DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau’) ermittelt.
Dazu werden fur das Plangebiet die mal3geblichen Au3enlarmpegel fur die
kritische Geschosshéhe von 8,4 m (2. OG) bei freier Schallausbreitung
ermittelt.

Sie ergeben sich im vorliegenden Fall aus dem Anlagenlarm (Stellplatzanla
ge) - und den um 3 dB erhéhten Verkehrslarmimmissionen (Strafl3e) geman
DIN 4109. Nach dieser DIN werden die Larmpegelbereiche anhand der be-
rechneten Gerauschimmissionen am Tag ermittelt und eine Differenz von
10 dB zum Nachtzeitraum unterstellt. Im Plangebiet betragt aufgrund der
Verkehrsgerausche die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert weniger als
10 dB, entsprechend erfolgt die Einteilung der Larmpegelbereiche auf Grund-
lage der um 10 dB erhohten resultierenden Aul3enlarmpegel zur Nachtzeit
(22.00 — 06.00 Uhr).
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Dementsprechend wurden im Plangebiet Aul3enlarmpegel von 51 dB(A) bis
74 dB(A) ermittelt. Die daraus resultierenden Larmpegelbereiche (LPB)
ergeben sich im vorliegenden Fall entsprechend der Norm zu LPB | bis V.
Dabei Uberwiegen im rickwartigen, weitaus grof3eren Bereich die

LPB I —Ill. LPB IV und V ergeben sich benachbart zum Cyriaksring im
Bereich des Vorderhauses.

d) MalRnahmen zum Schallschutz:

Aufgrund der Erkenntnisse aus den schalltechnischen Berechnungen sind -
zur Gewahrleistung des notwendigen Schutzanspruchs im und aul3erhalb
des Plangebietes - Schallschutzmal3nahmen erforderlich. Deshalb ist an-
hand der berechneten Gerduschimmissionen fur die betrachteten Ge-
rauschquellen zu prifen, welche MalRnahmen in Frage kommen. Hierzu
zahlen neben aktivem und passivem Schallschutz auch planerische
Maflinahmen (s. Nr. 5.7).

MaRRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

¢ Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfallen
und Abwassern (8 1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB):

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind abfallrechtliche Belange von der
Planung nicht in besonderer Weise betroffen. Zum sachgerechten Um-
gang mit Abféllen werden daher keine Festsetzungen getroffen. Die all-
gemein gultigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind zu
beachten.

e Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat (8 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB):
Zum Schutz der nattrlichen Lebensgrundlagen und zur Gewahrleistung
eines attraktiven Wohnumfelds sind Baume zur Integration der Carport-

und Stellplatzflache und deren Randbereiche vorgesehen. Nutzungen, die
zusatzlich die Luftqualitat beeintrachtigen kdnnen, sind nicht geplant.

Begrundung der Festsetzungen

Der Bebauungsplan sieht vor, den Baublock zwischen Cyriaksring, Laffert-
stralRe und JuliusstralRe durch einen Gebaudekérper mit an die Nachbarbe-
bauung angepasster Gebdudehdhe zu erganzen. Durch ein solches Bebau-
ungskonzept soll aus stadtebaulichen Griinden der Blockrand des grinder-
zeitlichen Blocks geschlossen werden und damit der Blockinnenbereich bes-
ser vom Verkehrslarm des Cyriaksrings abgeschirmt werden. Die so aufge-
wertete, bislang gewerblich genutzte Flache soll durch ein niedrigeres
Wohngebaude mit zugeordneten Freiflachen bebaut werden.

Zur Festlegung der stadtebaulichen Raumkanten der erganzenden Blockbe-
bauung werden Baulinien festgesetzt. Gemald Festsetzung muss das Ge-
baude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet werden. Dieser Sachverhalt
fuhrt in Verbindung mit der Festsetzung der H6he baulicher Anlagen teilwei-
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se zwingend zu geringeren, als den nach der Niederséachsischen Bauord-
nung (NBauO) in ihrer derzeit geltenden Fassung vorgeschriebenen Abstan-
den.

Mit diesen Festsetzungen orientiert sich die geplante Bebauung an den im
westlichen Ringgebiet gangigen Abstanden der Blockrandbebauung Braun-
schweiger Grunderzeitquartiere. Sie dient dazu, eine Gebaudebreite zu
erzielen, die es ermdglicht, wirtschaftlich und funktional sinnvolle Wohn-
grundrisse unter besonderer Berucksichtigung kleiner Wohnungen (z. B. fur
studentische Wohnformen) umzusetzen.

51 Art der baulichen Nutzung

Der gesamte Bereich des Plangebietes ist als ,Allgemeines Wohngebiet*
festgesetzt.

Dadurch wird ermdglicht, dass hier ein Bereich entsteht, der vorwiegend dem
Wohnen dient, in dem aber aufgrund seiner zentralen Lage im westlichen
Ringgebiet auch andere mit einer Wohnnutzung zu vereinbarende und ver-
tragliche Nutzungen untergebracht werden kdnnen. Dabei handelt es sich um
Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke, die sowohl im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 am Cyriaksring als
auch im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 im Blockinnenbereich zugelassen
werden. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind zuséatzlich auch nicht st6-
rende Handwerksbetriebe zulassig.

Um Nutzungen zu verhindern, die die gewiinschte stadtebauliche Struktur
des Gebietes gefahrden und die Wohnqualitat des naheren Umfeldes storen
konnen, werden die gemal § 4 (2) BauNVO zulassigen der Versorgung die-
nenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften und die gemaf3

§ 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulassigen Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen ausgeschlossen. Aufgrund der geringen Grol3e des Plangebietes ist
dieser Ausschluss auch hinreichend begriindet, da eine Erschliel3ung insbe-
sondere fur den ruhenden Verkehr fir derartige Nutzungen kaum maoglich ist
und im weiteren Umfeld des Plangebietes ausreichend Standorte fir derarti-
ge Betriebe bestehen. Der Ausschluss von Laden, Schank- und Speisewirt-
schaften erfolgt aufgrund der insbesondere in den Abendstunden zu erwar-
tenden Stérungen.

5.2 Mafd der baulichen Nutzung

5.2.1 Grundflachenzahl

Fur die Wohngebiete WA 1 und WA 2 wird eine Grundflachenzahl von 0,4
entsprechend der Obergrenze des 8§ 17 der Baunutzungsverordnung festge-
setzt. Mit dieser Festsetzung wird eine stadtebauliche Dichte erreicht, die
zwar unterhalb der Dichte der umgebenden Grinderzeitarchitektur liegt, aber
eine fur die stadtische Situation angemessene Ausnutzungsmaoglichkeit der
Grundstiicke mit den entsprechenden Spielrdumen in der baulichen Gestal-
tung erlaubt.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Cyriaksring 55, Wl 106 Begriindung, Stand: 13.07.2016
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

30 von 47 in Zusammenstellung



212 TOP 7.

GemaR § 19 (4) Satz 2 BauNVO ist eine Uberschreitung der zulassigen
Grundflachen fur Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen
im Sinne des 8§ 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Gelande-
oberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, um bis zu
50 % zulassig. Dies ware im vorliegenden Falle bei der maximal zulassigen
GRZ fur Allgemeine Wohngebiete eine Uberschreitung bis zu einer GRZ von
0,6. Der Bebauungsplan WI 106 lasst demgegeniiber eine Uberschreitung
bis zu einer GRZ von 0,8 zu. Dabei werden die Allgemeinen Wohngebiete
WA 1 (Cyriaksring) und WA 2 (Blockinnenbereich) wie ein zusammenhan-
gendes Baugebiet behandelt. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist die Ver-
siegelung anteilig hoher, im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 niedriger.

Gemal § 19 (4) Satz 3 und 4 BauNVO sind Abweichungen von der maximal
zulassigen Uberschreitung mdglich, wenn die Uberschreitungen nur gering-
fugige Auswirkungen auf die natirlichen Funktionen des Bodens haben oder
wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der
zweckentsprechenden Grundstiicksnutzung fihren wiirde.

Auswirkungen auf die natirlichen Bodenfunktionen sind nicht zu erwarten.
Die Flachen im Plangebiet sind aufgrund der vorhergehenden Nutzungen
derzeit nahezu vollstandig versiegelt. Mit Umsetzung der Planung ist sogar
im Rahmen der vorgesehenen Entsiegelung im Allgemeinen Wohngebiet
WA 2 eine teilweise positive Auswirkung auf die Bodenfunktionen zu erwar-
ten.

Die Einhaltung der Grenzen wirde dazu fihren, dass die vorgesehenen
Baumal3nahmen nicht méglich waren. Die hohe Versiegelung ist im Wesent-
lichen auf das Gebaude am Cyriaksring und den daraus resultierenden Stell-
platzbedarf zurlickzufiihren. Die Schliel3ung der Baullicke am Cyriaksring ist
ein wichtiges stadtebauliches Ziel. Hier muss im Wesentlichen auf unversie-
gelte Freiflachen verzichtet werden, wie dies in Grinderzeitquartieren im Be-
stand haufig der Fall ist. Das im Blockinnenbereich geplante Gebaude ver-
fugt hingegen Uber ausreichende unversiegelte Flachen.

Insgesamt ist damit die Abweichung von der maximal zulassigen Uberschrei-
tung der Grundflachenzahl gemanR § 19 (4) Satz 2 BauNVO in diesem Fall
vertretbar, da durch diese Festsetzung keine Versiegelungen tber das bishe-
rige MaR stattfinden werden. Offentliche Belange stehen der Uberschreitung
in keiner erkennbaren Weise entgegen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse — innerhalb und aul3erhalb des Plangebietes - werden durch diese
Festsetzung nicht in Frage gestellt. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
und die Bedurfnisse des Verkehrs sind nicht zu befurchten. Mit dieser Fest-
setzung wird dartber hinaus dem Belang des flachensparenden Bauens im
Rahmen der Nachverdichtung Rechnung getragen.

5.2.2 Geschossflachenzahl

Die Geschossflachenzahl in dem Wohngebiet WA 1 betragt 1,4. Damit soll
planerisch die Moglichkeit einer Schliel3ung der Blockrandbebauung auf der
vorderen Baukante des Cyriaksring durch ein sich an der Hohe der benach-
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barten Bebauung orientierenden flinfgeschossigen Gebaude vorbereitet wer-
den.

Die Geschossflachenzahl in den Wohngebieten WA 2 betragt 0,8. Dies ent-
spricht der geplanten Bebauung mit einem maximal zweigeschossigen Mehr-
familienhaus.

5.2.3 Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse in den Wohngebieten WA 1 betragt weitgehend
zwingend funf Vollgeschosse. Diese Festsetzung orientiert sich an der be-
nachbarten Blockrandbebauung und entspricht der geplanten Art der bauli-
chen Nutzung. Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse im Blockinnen-
bereich (WA 2) orientiert sich mit hochstens zwei Vollgeschossen an einer
aufgrund der Abstandsflachen zur Blockrandbebauung hier vorzugebenden
Bebauungsmadglichkeit.

5.2.4  Hohen baulicher Anlagen
Ziel der Festsetzung der Trauf- und Firsthéhe der baulichen Anlagen im All-
gemeinen Wohngebiet WA 1 ist die stadtebauliche und optische Integration
der erganzenden Gebaudekdrper in den Bestand des Blockrands durch die
Ausbildung einer einheitlichen Raumkante zum Cyriaksring. Auf der Baulinie
des WA 1 werden eine Mindesttraufhdhe 14,3 m und eine Maximalhdhe 15,3 m
festgesetzt. Die Mindestfirsthbhe betragt 17,0 m und darf maximal 18,0 m
Uber dem Bezugspunkt liegen. Um eine bauliche Flexibilitat bei dem Neubau
zu ermoglichen, wird die Marge von 1,0 m zwischen Minimal- und Maximal-
hohe zugelassen.

Dabei entstehen zwischen dem den Blockrand schlieBenden Gebaudekorper
und den benachbarten Bestandsgebauden Bereiche mit deutlichen Unter-
schreitungen von Abstandsflachen gemar NBauO. Diese sind im Hinblick auf
gesunde Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse zu Uberprtfen. Hierbei flieRen die
Aspekte Durchluftung und Besonnung beziehungsweise Verschattung ein.

Vor dem Hintergrund der gut funktionierenden Bestandssituation wird dabei
eine Unterschreitung der seitlichen Abstandsflachen in Kauf genommen.

Eine Wohnung gilt nach der DIN 5034-1 (1999) als ausreichend besonnt,
wenn in ihr mindestens ein Wohnraum ausreichend besonnt wird. Bei der
Beurteilung der Besonnungssituation ist zu bertcksichtigen, dass fur stadte-
bauliche Planungen keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte hin-
sichtlich der Besonnungsdauer existieren. Die RechtmaRigkeit der konkreten
planerischen Losung beurteilt sich ausschliel3lich nach den Mal3staben des
Abwagungsgebots und der Verhéaltnismaligkeit. Dabei sind unterschiedliche
Interessen und Belange zu beurteilen, zu gewichten und sachgerecht abzu-
wagen.

In der aktuellen Rechtsprechung wird die Ansicht vertreten, dass die allge-
meinen Anforderungen an die Besonnung fir Wohnungen als gewabhrt gel-
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ten, wenn am 21. Marz / 21. September eine Besonnung von ca. zwei Stun-
den gegeben ist.

Die eingeschréankten Belichtungsverhaltnisse sind im innerstadtischen Raum
im Rahmen einer Nachverdichtung mit dem Ziel, gut erschlossene Flachen
zu nutzen und Wohnraum zu schaffen, nicht ungewdhnlich. Im Rahmen einer
Studie zur Besonnung (vergleiche Sonnenstudie Meil3ner Architekten, 2016)
wurde untersucht, ob die Besonnungsdauer der Hofseite diesem Kriterium
entspricht. Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass die Hofseite des nordlich
anschlieBenden Bestandsgebaudes am 21. Marz / 21. September durch Ver-
schattung aus der gegenuberliegenden Blockbebauung lediglich von 8.30 bis
10.30 Uhr 2h besonnt wird. Dieser Zeitraum wird durch die geplante Bebau-
ung nur unwesentlich auf einen Zeitraum von 8.30 bis 10.00 Uhr einge-
schrankt. Eine ausreichende Besonnung ist durch die zum Cyriaksring orien-
tierten Fenster gewahrleistet. Da die angestrebte Bebauung eine stadtebauli-
che Verbesserung insbesondere im Sinne der Sanierungsziele darstellt, so-
wie neuen Wohnraum schafft, werden die Beeintrachtigungen durch die ge-
ringere Besonnung erkannt, die stadtebauliche Bedeutung des Neubaus in
der Abwagung jedoch héher gewertet, da die Beeintrachtigungen als noch
hinnehmbar einzustufen sind. Die Anforderungen an gesunde Wohnverhalt-
nisse bleiben auch mit dem Vorhaben gewabhrt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zum Hof orientierte Woh-
nungen im ndrdlich benachbarten Gebé&ude in der Bestandssituation bereits
so verschattet werden, dass am 17. Januar keine direkte Besonnung ist, je-
doch kann selbst mit der geplanten Bebauung in diesen Fallen fur die zum
Hof orientierten Wohnungen zur Tag-Nacht-Gleiche (21. Marz) eine Beson-
nungsdauer von nahezu 2 Stunden erreicht werden. Die zum Cyriaksring ori-
entierte sidwestliche Fassadenseite des Nachbargebaudes bleibt von der
Planung unberihrt.

In Hinblick auf die Durchliiftung zeigen sich keine signifikanten Anderungen
fur die Bestandsbebauung durch das erganzte Gebaude im Vergleich zur
Bestandssituation. Eine Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse kann somit gewahrleistet werden.

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind nur Geb&aude mit Flachdachern
zulassig. Es wird eine maximale Gebaudehdhe von 6,50 m festgesetzt, um
eine Einschrankung der Belichtung und Besonnung von benachbarten Be-
standsgebauden auszuschliel3en. Diese Hohen bieten ausreichend Spiel-
raum fur eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen einschliel3lich eines So-
ckels.

53 Uberbaubare Grundstiicksflachen, Bauweise, Anzahl der Wohneinheiten

Zur Sicherung der oben ausgefiihrten stadtebaulichen Struktur ist es erfor-
derlich, die Uberbaubaren Grundstiicksflachen im Bereich der ergéanzenden
Blockbebauung tber Baulinien zu definieren. Dies fuhrt dazu, dass bauord-
nungsrechtlich notwendige Vorgaben von Abstandsflachen gema NBauO
nicht eingehalten werden kénnen. Die Einhaltung dieser Baulinien ist jedoch
zur Umsetzung der gewiinschten Bau- und Raumstrukturen unabdingbar.
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Unter Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflachen
ware eine Schlielung der Blockrandbebauung nicht umzusetzen.

Die Baulinie entlang des Cyriaksrings sichert planerisch die bestehenden und
pragenden Raumkanten der Blockrandbebauung. Vorspriinge an der stra-
Renbegleitenden Fassade werden zugelassen. Hierdurch wird die gewlnsch-
te stadtebauliche Raumkante nicht aufgeltst, sondern die einzelnen Baukdr-
per erhalten ablesbare Gliederungen.

Aufgrund des Zuschnitts des Grundstticks am Cyriaksring mit einer Breite
von teilweise lediglich ca. 11,0 m werden in diesem Bereich Baulinien bezo-
gen auf die Geschosse festgesetzt, um eine sinnvolle Bebauung des Grund-
stiicks Uberhaupt zu ermdglichen.

Um in den Obergeschossen Offnungen von Nebenraumen anordnen zu kon-
nen, erfolgt auf der Nordwestseite ab dem 1. OG ein Rucksprung auf 5,0 m
zur Nachbarbebauung, der wegen Unterschreitung des Mindestgrenzabstan-
des ebenfalls durch die Festsetzung einer Baulinie gesichert wird. Innerhalb
dieses Bereiches sind je Geschoss 3 Belichtungs- und Beluftungsoéffnungen
fur Bader und Treppenhaus gemal Vorhabenplan vorgesehen.

Die Ausbildung eines Dachgeschosses erfordert eine Belichtung durch Dach-
offnungen. Dachgauben sind dabei u.a. aus Grinden der Erkennbarkeit einer
zusammenhangenden Dachflache nicht geplant. Deshalb wird im Dachge-
schoss ein Zurtickweichen von den Baulinien um mindestens 1,50 m an der
StralRenseite und an der Hofseite zugelassen. Von den seitlichen Baulinien
darf zur Stral3enseite um mindestens je 1,75 m und zur Hofseite um je min-
destens 1,00 m zuriickgewichen werden.

Zum Cyriaksring nimmt ein erkerartiger Vorbau im 2. bis 5.Geschoss ein Ge-
staltungselement der benachbarten Gebaude Cyriaksring 56-58 auf. Eine
lichte Hohe von mindestens 2,50 m tber dem Bezugspunkt ist hier einzuhal-
ten. Fur die Flache dieses Vorbaus wird eine Baugrenze festgesetzt.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist eine Uberschreitung der Baugrenzen
durch Eingangsuberdachungen, Hauseingangstreppen, Kellerlichtschachte
und Balkone um bis zu 1,00 m zulassig. Die Summe der Uberschreitung darf
insgesamt die Halfte der jeweiligen Fassadenseite nicht tberschreiten. Damit
werden Moglichkeiten der gestalterisch flexiblen Ausnutzung geboten.

5.4 Garagen und Stellpldtze

Im Blockinnenbereich wird eine Flache fur Stellplatze festgesetzt. Hier kon-
nen bis zu 17 Stellplatze untergebracht werden. Die konkrete Zahl bauord-
nungsrechtlich notwendiger Stellplatze wird im Rahmen der Baugenehmi-
gungsverfahren unter Beriicksichtigung der Textlichen Festsetzungen zur
Anzahl notwendiger Einstellplatze ermittelt (s. Textliche Festsetzungen B IV,
Begriindung 5.9.6). Auf dieser Flache fur Stellplatze sind keine Garagen zu-
lassig. Eine Garagenanlage wirde — im Gegensatz zu einer begrtinten und
insgesamt offeneren Stellplatzanlage — zu einer zu starken Uberbauung die-
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ses Blockinnenbereiches fihren und damit den Sanierungszielen widerspre-
chen.

Aul3erhalb dieser festgesetzten Flache fur Stellplatze und aul3erhalb der
Uberbaubaren Grundstticksflachen sind Stellplatze unzulassig; auch Garagen
sind aulRerhalb der Uberbaubaren Grundstickflachen unzulédssig. Damit wird
eine weitere Versiegelung der Freiflachen im Plangebiet vermieden.

Offentliche Verkehrsflachen

Die Erschliel3ung des geplanten Baugebietes erfolgt derzeit mit den
Buslinien M19/ M29 und 443 lber die in ca. 150 m Entfernung gelegene
Bushaltestelle HelenenstralRe am Cyriaksring. AuRerdem sind die
Stadtbahnhaltestelle Linie M3 und M5 und die Bushaltestelle mit den
Buslinien M19/ M29, 443 und 461 an der Kreuzung Cyriaksring/Luisenstral3e
in ca. 250 m Entfernung erreichbar. Damit ist das geplante Baugebiet sehr
gut an das Netz des OPNV angeschlossen.

Fur den Individualverkehr besteht mit dem Cyriaksring eine gute Anbindung
an wichtige Ausfall- und Verbindungsstraf3en. Die Stral3enverkehrsflachen
sind ausreichend leistungsfahig, um den aus der Entwicklung des Plange-
biets resultierenden Kfz-Verkehr abzuwickeln.

Die Zufahrt zur Stellplatzanlage erfolgt vom Cyriaksring.
Ful3- und Radverkehr

Der Fahrradabstellbereich befindet sich zwischen dem Geb&ude am Cyriaks-
ring und der Stellplatzanlage.

Griunordnung, MaRRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft

Die grunordnerischen Festsetzungen dienen ausschliellich der Eingriffsmi-
nimierung und der Verbesserung der Aufenthaltsqualitat im begrtinten Innen-
bereich.

Zum Schutz und zur Entwicklung der naturlichen Lebensgrundlagen auch im
stadtischen Umfeld und zur Gewahrleistung eines attraktiven Wohnumfelds
sind insbesondere folgende Mal3nahmen aus Sicht der Grinordnung zu nen-
nen:

e Begrunung der Stellplatzanlage durch Laubb&ume und durch eine
Schnitthecke aus Laubgeholzen (in Abschnitten ohne Larmschutzanla-
ge),

¢ Einfriedung am Cyrikasring als Schnitthecke,

e extensive Begrunung der Flachdacher auf dem Hofgeb&ude,
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e gartnerische Gestaltung der nicht Uberbauten Flachen, soweit sie nicht
fur eine andere zulassige Nutzung gemaf Vorhabenplan bzw. gemaf
§ 9 Abs. 2 NBauO erforderlich sind.

5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes - Imissionsschutzgesetzes

Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet mit einem
funfgeschossigen Gebaude entlang des Cyriaksring und im riickwértigen
Bereich mit einem zweigeschossigen Gebaude sowie Stellplatzflachen
entwickelt werden.

Aufgrund der Erkenntnisse aus den schalltechnischen Berechnungen sind
zur Gewahrleistung des notwendigen Schutzanspruchs im und aul3erhalb
des Plangebietes SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Auf das Plangebiet selbst wirkt nur der Stral3enverkehrslarm der umliegen-
den Straf3en ein.

Durch die StralRenverkehrslarmimmissionen aus dem offentlichen
StralRenverkehr werden im Plangebiet die fur Allgemeine Wohngebiete
malf3geblichen Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 zur Tagzeit um bis
zu 15 dB(A) und zur Nachtzeit um bis zu 18 dB(A) tberschritten und
erreichen bzw. Uberschreiten mit 70 dB(A) tags/ 63 dB(A) nachts somit die
von der Rechtsprechung entwickelten Grenzen der Gesundheitsgefahrdung
von 70 dB(A) tags/ 60 dB(A) nachts. Dabei ist der Verkehr auf dem
Cyriaksring pegelbestimmend, so dass sich die Uberschreitungen auf die
dem Cyriaksring zugewandte Westfassade des Vordergebaudes (WA 1)
beschranken. Im rickwartigen Bereich und an den der Stral3e
abgewandten Fassaden werden hingegen die Orientierungswerte deutlich
unterschritten (s. a. Nr. 4.6 a); entsprechend sind an diesen Fassaden
keine weitergehenden Malinahmen bzgl. des Verkehrslarms vorzunehmen.

Bei dem Vorhaben handelt es sich bzgl. des Vorderhauses um einen
baulichen Luckenschluss in einer bestehenden stralRenbegleitenden
Gebaudeformation, so dass in diesem Einzelfall die hohen Uberschreit-
ungen stadtebaulich vertretbar sind, zumal sie sich lediglich auf die
stralRennahe Fassade beschréanken.

Aktive SchallschutzmalRnahmen, wie z. B. die Errichtung einer Larmschutz-
wand (LSW), sind aufgrund der baulichen Struktur und fur einen Schutz der
oberen Geschosse nicht zielfihrend. Zudem wiirde sich eine Larmschutz-
wand in diesem Bereich auf das stadtebauliche Umfeld und das Stadtbild
negativ auswirken.

Auch planerische MaRnahmen, wie z. B. Quellabstandsfestsetzungen,
konnen aufgrund der bestehenden baulichen Gegebenheiten nicht
umgesetzt werden. Ebenso ist im Vorderhaus aufgrund der geplanten
Realisierung von 1-Zimmerwohnungen eine Grundrissorientierung zur
Nutzung der Eigenabschirmung des Gebaudes nicht sinnhaft umsetzbar.
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Entsprechend sind hier zur Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse
weiterfihrende SchallschutzmalRnahmen vorzunehmen (s. u.).

Innerhalb des Plangebiets stellen lediglich die vorgesehenen Stellplatzfla-
chen eine relevante Emissionsquelle dar.

Wahrend durch die Nutzung der Stellplatzanlage zur Tagzeit der Orientier-
ungs- (DIN 18005) bzw. Immissionsrichtwert (TA Larm) an der umliegen-
den schutzbedirftigen Bebauung deutlich unterschritten wird, fihrt die
Nutzung in der Nacht zu einer Uberschreitung von bis zu 1 dB(A). Des
Weiteren fuhren auch die kurzzeitigen Gerauschspitzen in der Nachtzeit zu
Uberschreitungen; dies begriindet sich in den geringen Abstanden zur
bestehenden Wohnbebauung (vgl. Nr. 4.6).

Eine effektive Schallschutzmalinahme zur dauerhaften Abschirmung der Ge-
rauschimmissionen und zur Vermeidung von Stérungen durch kurzzeitige
Gerauschspitzen stellen massiv ausgefuhrte La&rmschutzwénde dar. Im vor-
liegenden Fall kann der notwendige Schallschutz in der Nachbarschatft si-
chergestellt werden, wenn ein Teil der Stellplatze mit 1,8 m hohen Larm-
schutzwénden und einer Auskragung um 0,2 m vertikal und 1,0 m horizontal
zum Stellplatz hin bis zu einer Gesamthdhe von 2,0 abgeschirmt werden.
Eine entsprechende Festsetzung wurde getroffen.

Des Weiteren wurde zur Vermeidung von unerwiinschten Reflexionseffek-
ten eine Schallddmmung der Durchfahrt im Bereich des Vorderhauses mit
einem Mindestabsorptionsgrad von a,, = 0,95 festgesetzt. Hierzu sind u. a.
Holzwolle-Leichtbauplatten (,Sauerkrautplatten”) geeignet.

Der Nachweis zur Umsetzung der erforderlichen Schallminderungsmal3-
nahmen ist mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen, zugehdrig
zur Bauanzeige/ zum Bauantrag, zu erbringen bzw. der Bauaufsichts-
behdrde vorzulegen.

Von diesen Festsetzungen kann ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn nachgewiesen wird, dass die erforderliche Larmminderung auf
andere Weise gewahrleistet ist.

Um die vorhandene Gerduschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich
zu machen und den Schutzanforderungen der geplanten Wohngebaude
Rechnung zu tragen, wurden Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109
(,Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt. Sie ergeben sich im vorliegenden Fall
entsprechend der Norm zu LPB | bis V. Dabei Giberwiegen im riickwartigen,

weitaus grofR3eren Bereich die LPB | - 11l. LPB IV und V ergeben sich
benachbart zum Cyriaksring im Bereich des geplanten Vorderhauses
(vgl. Nr. 4.6 c).
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Entsprechend werden in den relevanten Bereichen des Plangebietes
folgende Larmpegelbereiche nach DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau’) in
den Festsetzungen aufgefuhrt und gekennzeichnet:

Mafl3geblicher Au3enlarmpegel Larmpegelbereich
in dB(A)
bis 55 I
56 - 60 |
61 - 65 11
66 - 70 \Y;
71-75 \

Aus den Larmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschall-
dammmalie (R'wres) zur Sicherstellung gesunder Wohnverhéltnisse inner-
halb von Gebauden. Durch die Kenntlichmachung der Larmpegelbereiche
im Bebauungsplan kdnnen sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene
Larmsituation einstellen und in Anwendung der DIN 4109 i. V. m. der

VDI 2719 (,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®)
fur eine geeignete Schalldammung der Umfassungsbauteile inklusive der
Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Luftungseinrichtungen)
sorgen (passive Schallschutzmalinahme).

Vorderhaus:

Zum einen ist beim Vorderhaus aufgrund der geplanten Realisierung von
Einzimmerwohnungen eine Grundrissorientierung zur Nutzung der Eigen-
abschirmung des Gebaudes nicht sinnhaft umsetzbar. Des Weiteren ist It.
DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau‘) bei Beurteilungspegeln tber

45 dB(A) selbst bei nur teilweise getffnetem Fenster ungestorter Schilaf
haufig nicht mehr moglich.

Grundsatzlich liegt der ,Schwachpunkt der Fassaden hinsichtlich Schall-
dammung bei den Fenstern, deren Dammung nur in geschlossenem
Zustand entsprechend ihrer Schallschutzklasse wirksam wird. Gekippte
Fenster weisen — unabhangig von ihrer Schallschutzklasse - ein Schall-
dammmali von nur etwa 15 dB auf. Um einen ungestdrten Nachtschlaf zu
sichern, ist ab Beurteilungspegel von 45 dB(A) die Luftung von Schlaf-
raumen bzw. von zum Schlafen geeigneter Raume unabhangig von geoff-
neten Fenstern zu sichern. Da an der Westfassade des Vorderhauses
malf3gebliche Aul3enlarmpegel von bis zu 74 dB(A) ermittelt wurden, wird
entsprechend der Einbau kontrollierter Be- und Entliftungsanlagen fur
diese Raume festgesetzt.

Ebenso wurde aufgrund der hohen Belastung an der Sudwestfassade die
Festsetzung getroffen, dass die AuRenwohnbereiche des Vorderhauses auf
den dem Cyriaksring abgewandten Gebaudeseiten anzuordnen ist.
Alternativ kbnnen unter Nachweis, dass der erforderliche Schallschutz
(Einhaltung des Orientierungswertes zur Tagzeit) eingehalten wird, auch an
der Sudwestfassade AuRenwohnbereiche verwirklicht werden. Als ada-
quate Abschirmmaf3nahme kénnte z.B. eine Schallschutzverglasung
(-Wintergarten*) sinnvoll sein.
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Hinterhaus:

Im rickwartigen Bereich wurden grof3flachig die LPB | — IIl ermittelt. Durch
die aktuell Ubliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden
Bestimmungen (Energieeinsparungsverordnung — EnEV) ergeben sich bis
Larmpegelbereich Il keine weiteren Auflagen an die Aul3enbauteile, weil mit
den bestehenden baulichen Standards diese Anforderungen sicher einge-
halten werden.

Bzgl. der Bereiche mit LPB IIl kann ergdnzend davon ausgegangen
werden, dass in diesem Bereich der maf3gebliche Aul3enlarmpegel ohne
besonderen Nachweis aufgrund der Bauweise entlang des Cyriaksring
bzw. aufgrund der geschuitzten Innenhofsituation um 10 dB(A) gemindert
wird (DIN 4109). Somit ergeben sich am Hinterhaus und dessen Aul3en-
wohnbereiche keine zusatzlichen Anforderungen an den Schallschutz.

Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutz-
malf3nahmen ist unter Berlicksichtigung der Gebaudegeometrie vorzu-
nehmen und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen, zugehérig
zur Bauanzeige/ zum Bauantrag, zu erbringen bzw. der Bauaufsichts-
behdrde vorzulegen.

Sollte im Einzelfall von den Festsetzungen abgewichen werden, ist ein
rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der Orientierungswerte auf
Grundlage der schalltechnischen Rechenvorschrift RLS-90 ,Richtlinie far
den Larmschutz an Stral3en® unter Berucksichtigung der vorgenommen
Larmminderungsmalinahmen vorzunehmen.

Weitere technische Infrastruktur

Die Schmutzwasserentsorgung und Regenwasserentsorgung erfolgt durch
Einleitung in die Kanalisation.

Die Versorgungsleitungen fur Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation
werden Uber den Cyriaksring herangefihrt.

Zusatzliche Infrastrukturmafnahmen sind nicht erforderlich.

Ortliche Bauvorschriften

Der Geltungsbereich fur die Gestaltungsfestsetzungen umfasst das Allge-
meine Wohngebiet WA 1, da die Ausgestaltung der Bebauung in einem be-
sonderen o6ffentlichen Interesse liegt.

Hauptziel der stadtebaulichen Planung ist es, eine fur die zentrale Lage in
dem von griinderzeitlicher Bebauung gepragten Sanierungsbereich des
Westlichen Ringgebietes angemessene hochwertige und homogene Gestal-
tung des Baugebietes zu gewahrleisten. Auf das Gesamterscheinungsbild
des innerdrtlichen Gefiiges muss daher besonderer Wert gelegt werden.
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Fur das Erscheinungsbild des Baugebietes sowie die Eingliederung in die
vorhandene Bebauung sind auch die Dachform und die Farbe der Dachde-
ckung von Bedeutung. Unter Wahrung der Grundséatze einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung bestehen im Rahmen dieser Bauvorschriften
ausreichende Variationsmaoglichkeiten, die den unterschiedlichen Gestal-
tungswiinschen der Bauherren Rechnung tragen.

Dacher

Ein herausragendes Gestaltungselement fur das Stadtgebiet ist das Dach.
Vor allen Dingen seine Form, Farbe und sein Volumen pragen das Gesamt-
bild weithin sichtbar.

In der Abwagung sind ein harmonisches Einfligen der baulichen Anlagen, ei-
ne stadtebauliche Vielfalt sowie der Wunsch nach mdglichst grof3er Baufrei-
heit zu beriicksichtigen. Deshalb werden Dachform, Dachneigung, Richtung
der Dacher und Material und Farbe vorgegeben. Es ist davon auszugehen,
dass das Gestaltungskonzept des Vorhabentragers umgesetzt wird.

a) Dachformen

Um bei individueller Vielfalt ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen, sind
gewisse gestalterische Festsetzungen flr die Ausbildung eines Satteldaches
zu treffen. So sind gewisse malfiliche Abhangigkeiten einzuhalten, wie die
Festsetzung von Trauf- und Firsthbhen mit symmetrischer Neigung. Der First
ist parallel zur Traufe auf gleicher HOhe anzuordnen. Die Trauflinie ist unun-
terbrochen auszufihren.

b) Dachneigung

Fir die Zulassigkeit der Dachneigung wird ein moglichst grol3er Rahmen ge-
setzt. So durfen geneigte Dacher Neigungen von 25° bis 45° aufweisen. Indi-
viduellen Winschen nach einem grof3en und ausbaufahigen oder einem klei-
nen Dachraum wird im Rahmen der Festsetzung der maximalen Trauf- und
Firsthbhen somit entsprochen.

¢) Richtung der Dacher und baulichen Anlagen

Um eine harmonische Dachlandschaft zu gewahrleisten, wird die Stellung
der baulichen Anlagen durch Festsetzung so geregelt, dass sie in einem or-
thogonalen Rhythmus stehen. Geringfugige Abweichungen bis maximal 5
Grad sind moglich.

d) Material und Farbe

Das Satteldach tragt wesentlich zu dem Erscheinungsbild des Baugebietes
bei. In Anlehnung an die 6rtliche Farbgebung wird im gesamten Plangebiet
eine Pfannendeckung in roten bis braunen Farbtdnen festgesetzt. Der fest-
gesetzte Farbfacher lasst einen ausreichend grof3en Gestaltungsspielraum
zu. Im Ringgebiet untypische hochglanzende Dachpfannen werden ausge-
schlossen.
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Im Sinne eines homogenen Erscheinungsbildes sind als Einfriedungen ent-
lang 6ffentlicher Verkehrsflachen im Geltungsbereich nur Schnitthecken aus
heimischen Laubgehdélzen (z.B. Hainbuche, Rotbuche, Weil3dorn) bis zu ei-
ner Hohe von 0,80 m zulassig. Die Kombination mit einem Maschendraht-
zaun ist zulassig.

Diese Festsetzung bewirkt ein einheitliches Stral3enbild, ermdglicht Blickbe-
ziehungen zwischen privaten und 6ffentlichen R&umen und vermeidet das
Entstehen einer Tunnelwirkung in der 6ffentlichen Stral3e.

Die ,Richtlinien fir den Einstellplatzbedarf (Ausfihrungsbestimmungen zu

8 47 NBauO, Niedersachsisches Ministerium fur Soziales, Frauen und Ge-
sundheit, 2008/2013) sehen fur Mehrfamilienhduser 1 bis 1,5 Einstellplatze je
Wohnung und 1 bis 2 Einstellplétz je Einfamilienhaus vor. Gemaf

§ 84 (1) Nr. 2 NBauO kann die erforderliche Anzahl notwendiger Einstellplat-
ze auch abweichend von diesem grundsatzlichen Schlussel festgelegt wer-
den.

Der geforderte Nachweis der Einstellplatze soll dabei einen angemessenen
Bedarf berlicksichtigen, der auf die lokalen Gegebenheiten und die Ortlich-
keit entsprechend ausgerichtet ist. Bei der Bemessung der Anzahl notwendi-
ger Einstellplatze ist grundsatzlich von dem Bedarf auszugehen, der typi-
scherweise durch die zu genehmigende bauliche Anlage und deren Nutzung
ausgelost wird.

Fur die geplante Wohnbebauung wird festgesetzt, dass fur Gebaude mit
mehr als 1 Wohnung 1,0 Einstellplatze je Wohnung hergestellt werden mus-
sen. Fur Kleinwohnungen von maximal 40 m2 Wohnflache gemafl Wohnfla-
chenverordnung sind mindestens 0,5 Einstellplatze je Wohnung herzustellen.

Diese Festsetzung bertcksichtigt die Lage der Bauflachen im verdichteten
Stadtgebiet mit einer guten Anbindung an den OPNV. Die Innenstadt ist so-
wohl zu Ful3 als auch mit dem Fahrrad gut erreichbar. Auch Erholungsfla-
chen (Westbahnhof mit Ringgleisweg, Westpark, Burgerpark, Wallring) sind
gut erreichbar.

Deshalb ist in Mehrfamilienhdusern der Nachweis eines Einstellplatzes je
Wohnung ausreichend. Fur Kleinwohnungen mit einer Wohnflache von unter
40 m2 wird dieser Schlissel auf 0,5 Einstellplatze je Wohnung reduziert.
Kleinwohnungen werden vorwiegend von Personengruppen wie Studenten,
Senioren oder Personen mit geringem Haushaltsbudget nachgefragt, fur die
grundsétzlich eine geringere Pkw-Verfluigbarkeit anzunehmen ist. Deshalb ist
fur solche Wohnungen — unter Beriicksichtigung der innenstadtnahen Lage -
der geringere Schlissel als ausreichend anzusehen.
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Die bauordnungsrechtlich notwendigen Einstellplatze sind auf dem Bau-
grundsttick unterzubringen. Die erforderliche Anzahl wird im Rahmen des
Bauantragsverfahrens unter Beriicksichtigung der konkret geplanten Woh-
nungsgrofRen festgelegt.

Der Bebauungsplan setzt im Blockinnenbereich eine Flache fest, auf der bis

zu 17 Stellplatze untergebracht werden kénnen. Aul3erhalb der hierfir fest-
gesetzten Flache sind Stellplatze unzulassig.

6 Gesamtabwéagung

Mit den Planungen zum Bebauungsplan ,Cyriaksring 55" soll eine Umnut-
zung von gewerblich genutzten Flachen im vom Wohnen dominierten Blo-
ckinnenbereich und die SchlieBung der Blockrandbebauung erméglicht wer-
den. Das Plangebiet in der Nahe der Kernstadt Braunschweigs mit einem at-
traktiven Umfeld ist fur die Entwicklung eines Wohngebietes gut geeignet.
Damit reagiert die Planung auf die anhaltend hohe Nachfrage nach zent-
rumsnahen Wohnungen in den Stadtteilen Braunschweigs. Die Bebauung ist
geeignet, eine nachhaltige Sicherung der vorhandenen privaten und offentli-
chen Infrastruktur- und der Versorgungsangebote zu unterstitzen.

Das festgesetzte Mal3 an Versiegelung im Bereich des Hinterhauses ermdg-
licht an Stelle des derzeit nahezu vollflachig versiegelten Bestands ein
durchgrintes Wohngrundstiick und eine gebietstypische Wohnsituation bei
zukunftig verringerter Versiegelung der Flachen.

Die aus dem Thema Larm resultierenden Konflikte werden durch entspre-
chende Festsetzungen im Bebauungsplan gel6st (vgl. Nr. 5.7).

Das Plangebiet wird vorrangig durch Verkehrslarm des Cyriaksrings beein-
trachtigt. Diesem kann mit passiven SchallschutzmalRnahmen am Vorder-
haus begegnet werden. Fur das Hinterhaus ergeben sich hingegen aufgrund
der vorgesehen Lickenschlussbebauung am Cyriaksring und der geschutz-
ten Innenhofsituation keine zusatzlichen Anforderungen an den Schallschutz.
Des Weiteren kommt es durch die im Plangebiet vorgesehene Stellplatznut-
zung zur Nachtzeit zu Beeintrachtigungen an der Bestandsbebauung. Durch
quellnahe aktive Schallminderungsmaflinahmen im Stellplatzbereich werden
diese negativen Auswirkungen auf die umgebene Bestandsbebauung ver-
mieden.

Die im innerstadtischen Raum eingeschrankten Belichtungsverhaltnisse sind
im Rahmen einer Nachverdichtung mit dem Ziel, gut erschlossene Flachen
zu nutzen und Wohnraum zu schaffen, nicht ungewdhnlich. Im Rahmen einer
Studie wurde untersucht, ob die allgemeinen Anforderungen an die Beson-
nung fir Wohnungen durch die ergédnzenden baulichen Anlagen gewahrt
werden. Mit einer Besonnungsdauer von nahezu 2 Stunden am 21. Méarz /
21. September der Fenster zum Hof kann dies als weitgehend gesichert gel-
ten. Die Sudwestseite ist davon unbeeinflusst, daher ist eine ausreichende
Besonnung der Wohnungen gewébhrleistet.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Cyriaksring 55, Wl 106 Begriindung, Stand: 13.07.2016
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Aus den genannten Grunden ist in der Gesamtabwagung die vorgesehene
Planung mit einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung, den sozialen,
wirtschaftlichen und umweltschitzenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenuber kinftigen Generationen vereinbar und gewahrleistet eine
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Insbe-
sondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse, die Wohnbedtrfnisse der Bevolkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedurfnisse der Bevolkerung, die Fortentwicklung vorhan-
dener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden.

7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
Allgemeines Wohngebiet 0,12 ha 100 %
Plangebiet insgesamt 0,12 ha 100 %

8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1 MaRnahmen
Weitergehende Malinahmen sind nicht erforderlich.

8.2 Kosten und Finanzierung
Das Baugebiet wird durch einen Investor entwickelt, der auch die Kosten fir
die aus dem Baugebiet begriindeten Maflinahmen Gbernimmt. Im Rahmen
des abzuschlieBenden Durchfiihrungsvertrages wird der Vorhabentrager
verpflichtet, die Kosten zu tbernehmen. Der Stadt entstehen daher keine
weiteren Kosten.

9 Bodenordnende und sonstige MalRnahmen, fur die der Bebauungsplan

die Grundlage bilden soll
Bodenordnende MalRnahmen nach 88 45 ff BauGB sind fiir den Bebauungs-
plan nicht erforderlich.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Cyriaksring 55, Wl 106 Begriindung, Stand: 13.07.2016

Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Stadt % Braunschweig Anlage 6

Stand: 29.07.2015

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Cyriaksring 55 WI 106
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Ort: ~Schwedenheim®, Hugo-Luther-Stral3e 60
Zeit: 21. Juli 2015, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr
Teilnehmer: ca. 50 Burgerinnen und Burger

Herr Bartels, Abteilung Stadtplanung

Frau Gorlich, Abteilung Stadtplanung, Stadtsanierung
Frau Schwarzer, Abt. Stadtplanung, Stadtsanierung
Herr Meil3ner, Planungsbiro Meil3ner Architekten

Zur Information wurden folgende Plane gezeigt:

- Ubersichtskarte

- Vorhaben- und ErschlieBungsplan, Entwurf, Stand: 19.05.2015
- Ansichten mit schematischer Darstellung der Nachbarbebauung

Herr Bartels er6ffnet um 18.00 Uhr die Veranstaltung und begrif3t die Anwesenden.
Er begrufdt insbesondere Herrn Rosenbaum als Vorhabentrager. Herr Bartels erlau-
tert die Verfahrensschritte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens. Im
Bebauungsplanverfahren werden mit dieser Blrgerbeteiligung die Burger frihzeitig
Uber die Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet.

Das Grundstuck Cyriaksring 55 liegt im formlich festgesetzten Sanierungsgebiet
~Westliches Ringgebiet/ Soziale Stadt* mit dem Teilabschnitt ,Juliusstral3e/ Schott-
lerstral3e”. Sanierungsziel ist die Verbesserung der Wohnumfeldsituation und passi-
ve Larmschutzmalinahmen fur die an Cyriaksring und Luisenstral3e angrenzenden
Wohngebaude.

Die Trager offentlicher Belange werden vor der Auslegung beteiligt. Die offentliche
Auslegung stellt die zweite Stufe der Blrgerbeteiligung dar.

Herr Meil3ner erlautert anschlieRend den Bebauungsplanentwurf. Dem Auftrag aus
der Politik vom Dezember 2013 folgend hat das Planungsburo in Abstimmung mit
der Verwaltung einen Vorentwurf erarbeitet, der die Zielsetzungen fur das Verfahren
schematisch darstellt.

Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, den Baublock zwischen Cyriaksring, Laffert-
stralRe und Juliusstraf3e durch einen flinfgeschossigen Gebaudekdrper mit an die
Nachbarbebauung angepasster Gebaudehohe auf der vorderen Baukante des Cyri-
aksrings zu erganzen. In dem Gebaude sollen im Erdgeschoss ein Versammlungs-
raum und 1 1-Zimmer-Apartment, in den Normalgeschossen 13 1 -1 %-Zimmer-
Apartments und im Dachgeschoss 2 1-Zimmer-Apartments entstehen. Zur Festle-
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gung der stadtebaulichen Raumkanten muss das Gebaude ohne seitlichen Grenz-
abstand errichtet werden.

Die bislang gewerblich genutzte Flache soll durch ein zweigeschossiges Hofgebaude
mit fiunf Wohnungen und zugeordneten Freiflachen errichtet werden. Weiterhin sol-
len im Innenhof die notwendigen Stellplatze untergebracht werden. Die verkehrliche
ErschlieRung dieser erfolgt durch eine Zu- und Ausfahrt am Cyriaksring.

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch die im
Plangebiet vorgesehene Stellplatznutzung im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens eine schalltechnische Un-
tersuchung durchgefihrt. Danach kommt es zur Nachtzeit zu Beeintrachtigungen an
der Bestandsbebauung. Durch die Ausbildung von Garagen oder Carports mit mas-
siven Ruckseiten und Dachern werden diese negativen Auswirkungen auf die umge-
bene Bestandsbebauung vermieden.

Im Anschluss bittet Herr Bartels die anwesenden Burgerinnen und Birger, sich zu
der Planung zu auf3ern und Fragen zu stellen. Folgende Fragen bzw. Anmerkungen
werden gemacht:

1. Werden die erforderlichen Grenzabstande eingehalten?

Zur Festlegung der stadtebaulichen Raumkanten der ergdnzenden Blockbebau-
ung werden Baulinien festgesetzt. Gemal3 Festsetzung muss das Gebaude oh-
ne seitlichen Grenzabstand errichtet werden. Mit diesen Festsetzungen orientiert
sich die geplante Bebauung an den im westlichen Ringgebiet gangigen Abstan-
den der Blockrandbebauung Braunschweiger Grinderzeitquartiere.

2. Werden Fordermittel der Sozialen Stadt hier eingesetzt? Wie hoch ist der
gefdrderte Betrag fur die Ordnungsmal3ihahmen? Werden Nachbarn zu
Ausgleichszahlungen herangezogen?

Grundsatzlich sind Mal3hahmen wie der Abbruch der vorhandenen Gebaude
forderfahig. Konkrete Angaben hierzu sind zum Zeitpunkt der vorgezogenen
Birgerbeteiligung noch nicht zu machen. Ebenso wenig kdnnen Aussagen Bo-
denwertsteigerung gemacht werden, die Gegenstand von Ausgleichszahlungen
sein kénnen. Diese Fragen sind im Ubrigen nicht Gegenstand des Bauleitplan-
verfahrens.

3. Welche Vorteile entstehen fir die bestehenden Anwohner?

Die Larmemission vom Cyriaksring wird durch den fiinfgeschossigen Neubau
minimiert. Der Abbruch der Garagen und Werkstatten erhéht die Qualitat des
Freiraumes. Leerstand und Nutzungen, die nicht in ein Wohngebiet gehtren

werden durch den Abbruch beseitigt

4. Inwieweit verandert sich die Larmemission durch die Stellplatze?
Gemal Parkplatzlarmstudie werden auch die Richtwerte fir kurzzeitige Ge-
rauschspitzen auf Grundlage der Kriterien flr Mindestabstande zwischen dem

kritischen Immissionsort und dem nachstgelegenen Stellplatz zur Nachtzeit
gepruft.
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Da die notwendigen Abstdnde zum Schutz vor kurzzeitigen Geréduschspitzen bei
einer Nutzung wahrend der Nacht fur ein Allgemeines Wohngebiet nicht einge-
halten werden kdnnen, sind die Stellpléatze durch geeignete bauliche Maf3nah-
men gegenuber den angrenzenden schutzbedirftigen Nutzungen abzuschirmen.
Deswegen wird empfohlen, die Stellplatze mit Garagen bzw. Carports auszuris-
ten.

Es wird angeregt, die Dacher der Carports zu begrtinen damit diese u.a. als
Feinstaubfilter wirken

In die textlichen Festsetzungen sind Dachbegriinungen der Car-Ports/ Garagen
aufgenommen da sie Regenwasser zurlckhalten und somit Kanalabflussspitzen
mildern und Regenwasser verdunsten. Wenn auch durch den Bebauungsplan
eine Entsiegelung des Blockinnenbereiches vorbereitet wird, lasst sich die Neu-
versiegelung durch die Stellplatze in ihrer Wirkung mindern.

Welche Schaden kénnten durch Abriss und Neubau an der benachbarten
Bausubstanz entstehen? Wer ist dafiir zustandig?

Die Regelung von Schaden durch die Baumalinahme ist nicht Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens. Diese werden ggf. in Beweissicherungsverfahren
wahrend der Baudurchfiihrung erfasst. Nach momentanem Sachstand ist eine
Bebauung ohne Keller geplant, sodass Setzungsprobleme im Bestand kaum zu
erwarten sind.

Bleibt die gewachsene Vegetation erhalten? Sind Baume auf den Nachbar-
grundsticken gefahrdet?

Auf dem Grundsttick ist kein Biotop erkennbar. Schutz der Vegetation z. B. bei
Fundamenten im Wurzelbereich von Baumen auf Nachbargrundstiicken ist nicht
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Eine Sicherung erfolgt in der Bau-
phase.

Wie lange betragt die Bauzeit?

Die Dauer der eigentlichen Bauphase wurde auf ca. 1-2 Jahre geschatzt

Mit welchem Larm und Schmutz ist zu rechnen?

Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zu Immissionen wéhrend der
Bauphase. Eine fur eine Neubaustelle tbliche Belastigung ist nicht zu vermei-
den.

Was ist wenn in der Wohnphase Larm durch die neuen Bewohner ent-
steht?

Eine larmintensive Nutzung wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes

in diesem dicht bebauten stadtischen Bereich nicht begriindet. Weiteres regelt
das Miet- und Nachbarschaftsrecht.
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Bleiben die Wande/Mauern nach Abriss der Garagen erhalten?

Aus Grunden des Schallschutzes sind im Bereich der Stellplatzanlage Grenz-
mauern sofern von ihrer Standfestigkeit moglich, zu erhalten bzw. durch neue
Elemente zu ersetzen. In anderen Bereichen kdnnen diese durch andere Grund-
stiickseinfriedungen ersetzt werden.

Bleibt der Grinstreifen vor dem Haus entlang des Cyriaksrings bestehen?

Die Festsetzungen des Bebauungsplans lassen die Anlage eines Vorgartens
wie am Cyriaksring ublich zu.

Werden gentgend Fahrradstellplatze vorgesehen?

Dem Hinweis folgend werden Fahrradstellplatze im Bereich der Stellplatzanlage
nachgewiesen.

Was passiert mit den bestehenden Schuppen, die zurzeit an die Garagen
grenzen, die abgebrochen werden sollen?

Es wird davon ausgegangen, dass die Schuppen eine eigene Ruckwand haben
und so nach Abbruch der Garagen unberihrt stehen bleiben werden.

Koénnen Parkplatze in der ndheren Umgebung untergebracht werden?

Daruber gibt es zurzeit keine Planungen. Das Bebauungsplanverfahren begriin-
det dies nicht.

Warum wird der Neubau nicht mit einer Tiefgarage geplant?
Angesichts einer geringen nutzbaren Grundflache und einer schwierigen Er-

schlieBung ist der Bau einer Tiefgarage fur das Wohnprojekt nicht wirtschaftlich
umsetzbar.

Herr Bartels bedankt sich fur die vorgebrachten Anregungen. Er weist darauf hin,
dass das Protokoll zu dieser Veranstaltung den beschlieRenden Mandatstragern
zum Beschluss uber die 6ffentliche Auslegung vorgelegt wird. Im Rahmen der 6ffent-
lichen Auslegung kdnnen alle Burgerinnen und Burger prifen, inwieweit ihre Anre-
gungen aufgenommen worden sind. Sie haben die Mdglichkeit, im Rahmen der 6f-
fentlichen Auslegung ihre Anregungen erneut vorzubringen.

Herr Bartels beendet die Veranstaltung um 19.30 Uhr.

gez.
MeilRner

47 von 47 in Zusammenstellung



	Ö Top 5.2.1 16-02527
	Ö Top 5.2.2 16-01676-01
	Ö Top 5.2.3 16-02207-01
	Ö Top 6.1 16-02809
	Ö Top 7. 16-02049
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 01 'WI106_Anlage 1_Übersichtskarte'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 02 'WI106_Anlage 2a Vorhabenbeschreibung.'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 03 'WI106_Anlage 2b_VE'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 04 'WI106_Anlage 2c_Ansichten_1'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 05 'WI106_Anlage 2d_Ansichten_2'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 06 'WI106_Anlage 2e_Ansichten Hofgebäude_1'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 07 'WI106_Anlage 2f_Ansichen Hofgebäude_2'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 08 'WI106_Anlage 3a_zeichn. Festsetzungen'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 09 'WI106_Anlage 3b_Planzeichen'
	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 10 'WI106_Anlage 4_Text.Fests'
	Cyriaksring 55 WI 106
	A Städtebau
	II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen

	B Örtliche Bauvorschrift
	Cyriaksring 55 WI 106
	A Städtebau
	II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen

	B Örtliche Bauvorschrift

	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 11 'WI106_Anlage 5_Begründung'
	1 Rechtsgrundlagen  - 2
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse  3
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes  4
	4 Umweltbericht  4
	5 Begründung der Festsetzungen  11
	6 Gesamtabwägung  23
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 24
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 24
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der  Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 24
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 17. Februar 2016 -
	2  Bisherige Rechtsverhältnisse
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbelange
	5 Begründung der Festsetzungen
	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll
	1 Rechtsgrundlagen  - 2
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse  3
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes  4
	4 Umweltbericht  4
	5 Begründung der Festsetzungen  11
	6 Gesamtabwägung  23
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 24
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 24
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der  Bebauungsplan die Grundlage bilden soll 24
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 17. Februar 2016 -
	2  Bisherige Rechtsverhältnisse
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbelange
	5 Begründung der Festsetzungen
	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundlage bilden soll

	Ö Top 7. 16-02049 Anlage 12 'WI106_Anlage 6 _Niederschrift 3-1-Beteiligung'

